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Bekanntmachung von Technischen Regeln

hier: −    TRBA 214 „Anlagen zur Behandlung und 
Verwertung von Abfällen“

 −    TRBA 400 „Handlungsanleitung zur Ge-
fährdungsbeurteilung und für die Unter-
richtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten 
mit biologischen Arbeitsstoffen“

 −   TRBA  462 „Einstufung von Viren in Risiko-
gruppen“

– Bek. d. BMAS v. 3.7.2018 – IIIb 3-34504-7 –
Gemäß Biostoffverordnung macht das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales die anliegenden, vom Ausschuss für 
Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) beschlossenen Techni-
schen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe, bekannt:

A:    Die Neufassung der Technischen Regel 214 

B:    Die Ergänzungen und Änderung zur Technischen 
Regel 400

C:    Die Änderungen zur TRBA 462

A: Neufassung zur Technischen Regel 214

 

Technische Regeln 
für Biologische 
Arbeitsstoffe

Anlagen zur Behand-
lung und Verwertung 

von Abfällen

TRBA 
214

Die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe 
(TRBA) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 
Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen (Biostoffen) wieder.

Sie werden vom Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe 
(ABAS) unter Beteiligung des Ausschusses für Arbeitsmedi-
zin ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt 
(GMBl) bekannt gegeben.

Diese TRBA 214 „Anlagen zur Behandlung und Verwer-
tung von Abfällen“ konkretisiert im Rahmen des jeweiligen 
Anwendungsbereichs die Anforderungen der Biostoffver-
ordnung und der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen 
Vorsorge. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der 
Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechen-
den Anforderungen der Verordnungen erfüllt sind. Wählt 
der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindes-
tens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheits-
schutz für die Beschäftigten erreichen.

8 Literatur

Anlage 1: Reinigungsmethoden und -intervalle

Anlage 2: Expositionsstufen für Schimmelpilze in Ar-
beitsbereichen der Abfallwirtschaft

1 Anwendungsbereich

Diese TRBA gilt für den Umgang mit Biostoffen bei Tätig-
keiten in Anlagen zur Behandlung beziehungsweise stoffli-
chen oder energetischen Verwertung von Abfällen. Außer-
dem gilt diese TRBA für Sortieranalysen und manuelles Sor-
tieren von Abfällen außerhalb von Abfallbehandlungsanla-
gen.

Sie gilt nicht für Tätigkeiten mit Abfällen, an deren Samm-
lung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht beson-
dere Anforderungen gestellt werden. 

2 Allgemeines

Diese TRBA legt grundsätzliche Maßnahmen zum Schutz 
der Beschäftigten vor Gefährdungen durch die Exposition 
gegenüber Biostoffen bei Tätigkeiten in der Abfallwirtschaft 
fest. Die innerbetriebliche Umsetzung dieser Maßnahmen 
liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers und muss die 
tatsächlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Insbesondere 
ist die Exposition gegenüber Biostoffen in der Atemluft we-
sentlich durch die Gestaltung und Verfahrenstechnik der 
technischen Einrichtungen, die Betriebsführung und die spe-
zifische Tätigkeit beeinflusst. Von den Regelungen dieser 
TRBA kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn das Er-
gebnis der Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass mindestens 
gleichwertige Schutzmaßnahmen getroffen werden. Dies 
kann z. B. der Fall sein, wenn sichergestellt ist, dass aus-
schließlich Abfälle verarbeitet werden, von denen eine be-
sonders niedrige Exposition ausgeht. Die Gleichwertigkeit 
des Schutzniveaus ist auf Verlangen der zuständigen Behör-
de im Einzelfall nachzuweisen. 

Hinweis: Bei technischen Änderungen an Maschinen − z. B. 
als nachgerüstete Schutzmaßnahme im Sinne dieser TRBA − 
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muss der Arbeitgeber prüfen, ob er hierbei Herstellerpflich-
ten zu beachten hat, die sich aus dem Produktsicherheitsge-
setz oder einer Verordnung nach § 8 Absatz 1 Produktsi-
cherheitsgesetz ergeben. Die EG-Konformitätserklärung 
nach der Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) kann 
davon berührt sein. [1]

3 Begriffsbestimmungen

3.1 Biostoffe

Der Begriff Biostoffe (Biologische Arbeitsstoffe) ist in der 
Biostoffverordnung (BioStoffV) abschließend definiert [2]. 
Im weitesten Sinne handelt es sich dabei um Mikroorganis-
men und Parasiten, die Infektionen, sensibilisierende oder 
toxische Wirkungen beim Menschen hervorrufen können.

3.2  Anlagen zur Behandlung und Verwertung von 
Abfällen

Anlagen zur Aufbereitung von Abfällen mit physikalischen, 
mechanischen und/oder biologischen Verfahren (Abfallbe-
handlungsanlagen). Unter diesen Begriff fallen im Sinne die-
ser TRBA zum Beispiel

 – Aufbereitungs- und Sortieranlagen für z. B. Siedlungs- 
und Gewerbeabfälle einschließlich getrennt gesammelter 
Fraktionen (z. B. Papier und Pappe, Glas, Textilien, 
Kunststoffe), sowie für Bau- und Abbruchabfälle, 

 – Kompostierungsanlagen (Anlagen zur Erzeugung von 
Kompost aus organischen Abfällen),

 – Vergärungsanlagen und Kofermentationsanlagen, in de-
nen Abfallstoffe wie Bioabfälle aus der Haushaltssamm-
lung gemeinsam mit Wirtschaftsdünger oder nachwach-
senden Rohstoffen im Fermentationsprozess eingesetzt 
werden [3],

 – Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen (MBA),

 – Mechanisch-physikalische Abfallbehandlungs- oder Sta-
bilisierungsanlagen (MPS),

 – Anlagen, in denen Abfälle verbrannt, energetisch verwer-
tet oder als Ersatzbrennstoff (EBS, abfallstämmige 
Brennstoffe) eingesetzt werden,

 – Abfallumladestationen.

3.3 Sortieranalysen

Sortieranalysen sind Untersuchungen zur Ermittlung der 
quantitativen und qualitativen Zusammensetzung von Ab-
fällen. Diese Informationen werden insbesondere für die 

Aufstellung von Abfallwirtschaftsplänen sowie für die Pla-
nung von Entsorgungsanlagen und Erfassungssystemen be-
nötigt. 

3.4  Manuelles Sortieren von Abfällen außerhalb von 
Abfallbehandlungsanlagen 

Sortieren (Sichten/Trennen) vermischter Abfälle etwa an 
zentralen Behälterstandplätzen in Wohnanlagen und Gewer-
bebetrieben, z. B. als Dienstleistung zur Reduktion des Ab-
fallvolumens.

3.5 Sonstige Begriffe

Im Übrigen sind in dieser TRBA die Begriffe so verwendet, 
wie sie im „Begriffsglossar zu den Regelwerken der Be-
triebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Biostoffverord-
nung (BioStoffV) und der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV)“ der Ausschüsse für Betriebssicherheit, Biologi-
sche Arbeitsstoffe und Gefahrstoffe (ABS, ABAS und AGS) 
bestimmt sind.

4 Gefährdungsbeurteilung

4.1 Verantwortung und Organisation

(1) Der Arbeitgeber ist nach § 5 Arbeitsschutzgesetz 
 (ArbSchG) verpflichtet, die Arbeitsbedingungen seiner Be-
schäftigten daraufhin zu beurteilen, ob deren Gesundheit 
oder Sicherheit gefährdet ist. Ziel dieser Gefährdungsbeur-
teilung ist es zu ermitteln, welche Maßnahmen getroffen 
werden müssen, um die festgestellten Gefährdungen der Be-
schäftigten zu verhindern. Die Verantwortung für die kor-
rekte Durchführung der Gefährdungsbeurteilung liegt beim 
Arbeitgeber. 

(2) Am Arbeitsplatz können neben Biostoffen gleichzeitig 
weitere unterschiedliche Belastungen oder Gefährdungen 
bestehen. Diese sind getrennt zu erfassen und zu beurteilen. 
Die Schutzmaßnahmen sind darauf abzustimmen und müs-
sen alle Gefährdungen berücksichtigen (siehe Abbildung 1).

(3) Der Arbeitgeber kann für seine Gefährdungsbeurteilung 
die Vorgaben dieser TRBA entsprechend § 4 BioStoffV ver-
wenden, soweit die hier beschriebenen Tätigkeiten und Ex-
positionsbedingungen sich auf die konkret zu beurteilende 
Situation übertragen lassen. Bei einer fehlenden oder unzu-
treffenden Übertragbarkeit sind die entsprechenden Tätig-
keiten und die damit verbundenen Gefährdungen entspre-
chend der TRBA 400 „Handlungsanleitung zur Gefähr-
dungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftig-
ten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“ zu be-
urteilen [19]. 
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damit verbundenen Gefährdungen entsprechend der TRBA 400 „Handlungsanleitung zur
Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit bio-
logischen Arbeitsstoffen“ zu beurteilen [19].

Abbildung 1: Gefährdungen durch Biostoffe als Teil der Beurteilung der Arbeitsbedingungen
nach § 5 Arbeitsschutzgesetz
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Abbildung 1:  Gefährdungen durch Biostoffe als Teil der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 Arbeitsschutzge-
setz

(4) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Ar-
beitsplatz tätig oder werden bestimmte Tätigkeiten im Be-
trieb an Fremdfirmen vergeben, sind die jeweiligen Arbeit-
geber nach § 8 ArbSchG verpflichtet, bei der Durchführung 
der Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen zusam-
menzuarbeiten. Eine gegenseitige Information über die mit 
den Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten ist erforderlich. Ggf. ist die Ge-
fährdungsbeurteilung gemeinsam durchzuführen und insbe-
sondere die Durchführung von Schutzmaßnahmen abzu-
stimmen. Der Arbeitgeber muss sich je nach Art der Tätig-
keit vergewissern, dass die Beschäftigten anderer Arbeitge-
ber hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und Ge-
sundheit angemessene Anweisungen in der für sie verständ-
lichen Sprache erhalten haben. 

Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur 
einsatz- und betriebsspezifischen Unterweisung den Entlei-
her. Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der 
Qualifikation und der Erfahrung der Personen, die ihm zur 
Arbeitsleistung überlassen werden, vorzunehmen. Die sons-
tigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers bleiben unbe-
rührt.

4.2 Formale Anforderungen

(1) Die Gefährdungsbeurteilung nach der Biostoffverord-
nung muss fachkundig erfolgen. Verfügt der Arbeitgeber 
nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, hat er sich 
fachkundig beraten zu lassen. Regelungen zur erforderlichen 
Fachkunde enthält die TRBA 200 „Anforderungen an die 
Fachkunde nach Biostoffverordnung“ (Nummer 4.1).

(2) Nach § 4 Absatz 2 BioStoffV ist die Gefährdungsbeur-
teilung mindestens jedes zweite Jahr zu überprüfen, bei Be-
darf zu aktualisieren und das Ergebnis zu dokumentieren. 
Aktualisierungsanlässe sind: 

– maßgebliche Veränderungen der Arbeitsbedingungen, 
wie z. B. der Einsatz neuer Arbeitsmittel oder Arbeits-
verfahren, anderer Abfallarten oder Materialien oder

– neue Informationen, wie z. B. Unfallberichte und Ergeb-
nisse von Unfalluntersuchungen oder

– Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge so-
wie Erkenntnisse über bekannte tätigkeitsbezogene Er-
krankungen bei vergleichbaren Tätigkeiten oder

– bei ungenügender Wirksamkeit der festgelegten Schutz-
maßnahmen. 
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(3) Bei der Gefährdungsbeurteilung sind auch Tätigkeiten 
zu berücksichtigen, die nur selten oder anlassbezogen durch-
geführt werden. Dazu zählen beispielsweise Wartungs-, Re-
paratur- oder Instandhaltungsarbeiten.

(4) Tätigkeiten im Geltungsbereich dieser TRBA müssen 
keiner Schutzstufe zugeordnet werden und werden darum 
auch als Nicht-Schutzstufentätigkeiten bezeichnet (§ 6 
 BioStoffV).

4.3 Gefährdungen durch Biostoffe

(1) Bei Tätigkeiten im Anwendungsbereich dieser TRBA 
kommen Beschäftigte mit Materialien und Gegenständen in 
Kontakt, die Biostoffe enthalten bzw. denen diese Stoffe an-
haften. Dabei kann eine Vielzahl von Bakterien (u. a. Aktino-
myzeten bei den Prozessen der Kompostierung), Schimmel-
pilzen und Viren freigesetzt werden. Insbesondere organi-
sche Abfälle, Abfälle mit organischen Bestandteilen bzw. 
Abfälle mit organischen Anhaftungen sind Träger von Bio-
stoffen.

(2) Die auftretenden Biostoffe sind im Einzelnen der Art, 
Menge und Zusammensetzung nach nicht bekannt. Bakteri-
en und Schimmelpilze vermehren sich auf Grund der Um-
weltbedingungen bzw. prozessbedingt im Abfall. Die Kon-
zentration und das Artenspektrum sind abhängig von der 
Art des Abfalls, vom Zustand des Materials, vom Arbeitsbe-
reich bzw. vom Verfahrensschritt. Es kommt zu einer mikro-
biellen Mischexposition der Beschäftigten, wobei die Expo-
sitionsverhältnisse zeitlich und räumlich starken Schwan-
kungen unterliegen. Die vorhandenen Biostoffe können bei 
den Beschäftigten Infektionen, Sensibilisierungen und toxi-
sche Wirkungen hervorrufen. 

(3) Eine Verbreitung der Biostoffe und eine Übertragung 
auf die Beschäftigten ist unter anderem möglich durch:

 – Staub- und Aerosolbildung bei der Aufbereitung von 
Abfällen durch mechanische Verfahren,

 – Tätigkeiten mit direktem Kontakt zu Abfall,

 – Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten an Maschinen,

 – verunreinigte Gegenstände, Materialien und Kleidung.

Für die Bewertung möglicher Gefährdungen sind die Auf-
nahme von Biostoffen über den Atemtrakt, Hand-Mund-
Kontakte, Haut-/Schleimhautkontakte sowie Schnitt- und 
Stichverletzungen relevant. 

(4) Die Gefährdung durch Biostoffe wird bei der Abfallbe-
handlung maßgeblich bestimmt durch das Auftreten von 
Biostoffen der Risikogruppen 1 und 2. In den zu behandeln-
den Abfällen können durch Störstoffe (z. B. Tierkadaver) 
oder durch Abfälle aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder 
Haushaltungen mit Kranken bzw. Pflegebedürftigen auch 
infektiöse Materialien mit Biostoffen der Risikogruppe 3 
vorhanden sein (z. B. durch benutzte Spritzen und Kanülen) 
[3a]. Auch durch Nagetiere, Vögel oder andere Tiere und 
durch deren Exkremente können Biostoffe der Risikogrup-
pe 3 eingetragen werden [4]. Das Vorhandensein von Bio-
stoffen der Risikogruppe 3 ist ein zeitweiliges Ereignis. Das 
Infektionsrisiko wird bei Einhaltung der hier dargestellten 
Maßnahmen als gering eingeschätzt.

(5) Die möglichen sensibilisierenden Wirkungen gehen in 
erster Linie von Schimmelpilzen und Aktinomyzeten aus. 
Nur von wenigen Pilzen sind bisher allergene Wirkungen 
eindeutig beschrieben worden. Längerfristiger, intensiver 

Kontakt mit luftgetragenen Schimmelpilzen in großer Dich-
te kann jedoch bei den exponierten Beschäftigten zur Her-
ausbildung einer Überempfindlichkeit gegenüber Schimmel-
pilzen führen (Sensibilisierung, Allergisierung). Sensibili-
sierte Personen können bei Exposition schwerwiegende all-
ergische Reaktionen erleiden, z. B. Schleimhautschwellun-
gen oder Atemnotanfälle. Nach jahrelanger Arbeit in belas-
teten Bereichen von Kompostwerken wird eine gehäufte 
Entwicklung von chronischem Husten beobachtet [5].

(6) Mit dem Auftreten von Schimmelpilzen und Aktinomy-
zeten ist in der Regel bei allen Abfallarten im Anwendungs-
bereich dieser TRBA zu rechnen [6, 7, 8, 9, 10]. Von einer 
Freisetzung ist überall dort auszugehen, wo Abfälle bewegt 
oder behandelt werden. Informationen zur erwartbaren 
Höhe der Exposition gegenüber Schimmelpilzsporen in Ar-
beitsbereichen der Abfallwirtschaft finden sich in der Anla-
ge 2. Weitere Informationen zu atemwegssensibilisierenden 
Wirkung von Schimmelpilzen und Aktinomyzeten finden 
sich in der TRBA/TRGS 406 „Sensibilisierende Stoffe für 
die Atemwege“ [11].

(7) Die Gefährdung durch toxisch wirkende Biostoffe wird 
maßgeblich bestimmt durch Zellwandbestandteile abgestor-
bener Mikroorganismen wie z. B. Endotoxine von gramne-
gativen Bakterien und Glucane von Schimmelpilzen [12]. Im 
Geltungsbereich dieser Technischen Regel wird das poten-
zielle Risiko durch luftgetragene Endotoxine und Glucane 
als gering eingeschätzt. Toxische Wirkungen können auch 
von Schimmelpilzgiften ausgehen, sogenannten Mykotoxi-
nen. Werden Tätigkeiten mit deutlich sichtbar verschimmel-
ten Abfällen durchgeführt, sind akute toxische Wirkungen 
durch die inhalative Aufnahme von Mykotoxinen oder an-
deren mikrobiellen Stoffwechselprodukten möglich [13]. 
Für diese Situationen müssen zusätzlich Schutzmaßnahmen 
festgelegt werden.

(8) Die Schutzmaßnahmen dieser TRBA berücksichtigen 
insbesondere auch die sensibilisierenden oder toxischen 
Wirkungen von Biostoffen.

5 Schutzmaßnahmen

5.1 Grundsätze 

(1) Die in den nachfolgenden Abschnitten für einzelne Ar-
beits- und Anlagenbereiche aufgeführten Schutzmaßnah-
men sind entsprechend der in § 8 Absatz 4 BioStoffV be-
schriebenen Rangfolge untergliedert: 

1. bauliche Maßnahmen,

2. technische Maßnahmen,

3. organisatorische einschließlich hygienische Maßnahmen,

4. persönliche Schutzmaßnahmen und -ausrüstungen.

(2) Grundsätzlich sind die in dieser TRBA beschriebenen 
baulichen und technischen Maßnahmen bei konsequenter 
Durchführung und Instandhaltung der Gebäude und Anla-
gen effektive Instrumente zur Minimierung der Konzentra-
tion von Biostoffen in der Luft am Arbeitsplatz. Zwingend 
ist jedoch zusätzlich die konsequente Einhaltung der organi-
satorischen Maßnahmen, insbesondere der Hygienemaß-
nahmen, um das erforderliche Arbeitsschutzniveau aufrecht 
zu erhalten. Erst wenn technische und organisatorische 
Maßnahmen den Schutz der Beschäftigten nicht in ausrei-
chendem Maße gewährleisten können, ist geeignete persön-
liche Schutzausrüstung zu tragen.
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(3) Das Minimierungsgebot der Biostoffverordnung gilt un-
abhängig von der festgelegten Höhe des technischen Kont-
rollwertes (TKW) nach Nummer 6.1 dieser TRBA.

5.2 Allgemeine Schutzmaßnahmen

(1) Grundsätzlich ist der Betriebsablauf so zu gestalten, dass 
in Bereichen, in denen Gefährdungen durch Biostoffe auf-
treten oder zu erwarten sind, wie z. B. Anlieferung, Materi-
alaufbereitung, Rotte und Nachrotte etc. keine ständigen 
Arbeitsplätze bestehen. Der Zugang zu diesen Bereichen ist 
auf das betrieblich erforderliche Mindestmaß zu beschrän-
ken. Bei erforderlichen Arbeiten in diesen Bereichen sind ge-
eignete persönliche Schutzausrüstungen zu tragen (vgl. 
Nummer 5.12). Ständige Arbeitsplätze dürfen nur in Kabi-
nen und Steuerständen nach Nummer 5.4 oder in Sortierka-
binen nach Nummer 5.6 eingerichtet werden. 

(2) Die Bereiche Anlieferung, Behandlung/Sortierung und 
Zwischenlager sind möglichst in baulich abgetrennten Berei-
chen zu installieren.

(3) Eine manuelle Sortierung von Abfällen ist zu vermeiden. 
Sofern dies nicht vollständig möglich ist, muss der Anteil 
manueller Sortiertätigkeiten minimiert werden.

(4) Die manuelle Sortierung von Abfallproben im Sinne ei-
ner Sortieranalyse gemäß Nummer 3.3 ist räumlich oder lüf-
tungstechnisch von allen sonstigen Bereichen zu trennen, da 
von diesen eine Belastung durch luftgetragene Biostoffe aus-
gehen kann. Bevorzugt sollen Sortierkabinen, die gemäß 
Nummer 5.6 ausgestattet sind, genutzt werden.

(5) Die manuelle Sortierung von Abfällen außerhalb von 
Abfallsortieranlagen gemäß Nummer 3.4 ist nur in Ausnah-
mefällen als kurzzeitige und vereinzelte Maßnahme zulässig, 
wenn dabei das Schutzniveau dieser TRBA sichergestellt ist. 
Die Anforderungen der Biostoffverordnung können bei feh-
lenden baulichen und technischen Gegebenheiten außerhalb 
der dafür vorgesehenen technischen Anlagen gemäß dieser 
TRBA (z. B. innerhalb von Wohnanlagen) in der Regel nicht 
erfüllt werden.

(6) Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass durch 
Biostoffe, die aus zu behandelnden Abfällen freigesetzt wer-
den, Beschäftigte an benachbarten Arbeitsplätzen nicht ge-
fährdet werden. Ist eine Beeinflussung anderer Arbeitsplätze 
technologiebedingt nicht auszuschließen, müssen die Belas-
tungen durch Biostoffe so gering wie möglich gehalten wer-
den.

(7) Mobile Maschinen (z. B. Siebe, Zerkleinerungsaggrega-
te) sind so auszurüsten und Stellplätze so einzurichten, dass 
mögliche Gefährdungen für Beschäftigte, z. B. durch Ver-
schleppung von Biostoffen in Windrichtung, minimiert wer-
den.

(8) Fahrzeugkabinen und Steuerstände von Maschinen und 
Anlagen, sowie Einrichtungen in Bereichen, in denen mit 
Belastungen durch Biostoffe aus den zu behandelnden Ab-
fällen zu rechnen ist, müssen so belüftet sein, dass die Ge-
fährdung der Beschäftigten minimiert ist (siehe Num-
mer 5.4).

(9) Technische Einrichtungen, wie z. B. maschinelle Siebe, 
Abscheider, Sichter, Förderer und Pressen sind so zu gestal-
ten und zu betreiben, dass Belastungen durch Biostoffe dem 
Stand der Technik entsprechend gering gehalten werden.

(10) Anlagen müssen regelmäßig sowie bei Bedarf gereinigt 
werden. Da die Nachhaltigkeit vereinzelter Reinigungsmaß-

nahmen durch den kontinuierlichen Materialdurchsatz be-
grenzt ist, ist ein konsequent durchgeführtes Reinigungsma-
nagement notwendig. Dazu ist die Aufstellung eines Reini-
gungs- und Hygieneplans mit festgelegten Reinigungsin-
tervallen erforderlich. Seine Einhaltung ist schriftlich zu do-
kumentieren. Eine Übersicht über die in dieser TRBA gefor-
derten Reinigungsintervalle ist in Anlage 1 zu finden.

Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten: 

 – Die Reinigung muss prinzipiell unter Vermeidung von 
Staubaufwirbelungen erfolgen. Dies kann durch Feucht- 
oder Nassreinigung oder den Einsatz von Staubsaugern 
der Staubklasse H [18] erreicht werden.

 – Die Reinigungsmaßnahmen müssen auch Bereiche erfas-
sen, bei denen es Hinweise auf Nagerbefall gibt oder sich 
Vögel und andere Tiere aufhalten.

(11) An Arbeitsplätzen und in belasteten Bereichen sind die 
Aufbewahrung und der Konsum von Getränken, Speisen, 
Tabakerzeugnissen und sonstigen Genussmitteln sowie der 
Gebrauch von Medikamenten oder Kosmetika verboten 
(siehe auch Nummer 5.11.2 Absatz 1).

(12) Gemäß § 14 Absatz 1 der BioStoffV sind Betriebsan-
weisungen zu erstellen, in denen insbesondere folgende 
Punkte zu berücksichtigen sind:

 – die mit den Tätigkeiten vorgesehenen möglichen Gefähr-
dungen durch Biostoffe und ihre gesundheitlichen Wir-
kungen,

 – die notwendigen Schutzmaßnahmen und Verhaltensre-
geln (einschl. Verweis auf den Reinigungs- und Hygie-
neplan),

 – das Tragen, Verwenden und Ablegen von PSA sowie

 – Erste-Hilfe-Maßnahmen, Verhalten bei Unfällen und Be-
triebsstörungen.

Hinweise und Beispiele für die Erstellung von Betriebsan-
weisungen finden sich in der DGUV-Information 213-016 
„Betriebsanweisungen nach der Biostoffverordnung“ [14].

(13) Die Beschäftigten, einschließlich der Mitarbeiter von 
Fremdfirmen und Leiharbeitnehmer (siehe Nummer 4.1 
Absatz 4), sind über die möglichen Gefährdungen durch 
Biostoffe und die festgelegten Schutzmaßnahmen auf der 
Grundlage der Betriebsanweisung und des Reinigungs- und 
Hygieneplans in der für sie verständlichen Sprache zu unter-
weisen (§ 14 Absätze 2 und 3 BioStoffV). Dies hat vor Be-
ginn der Tätigkeiten und danach in regelmäßigen Abstän-
den, mindestens jährlich und darüber hinaus bei maßgebli-
chen Änderungen der Tätigkeiten in mündlicher Weise und 
arbeitsplatzbezogen zu geschehen. Die Unterweisung soll 
auch eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung enthalten 
und so gestaltet sein, dass das Sicherheitsbewusstsein der Be-
schäftigten hinsichtlich biologischer Gefährdungen gestärkt 
wird (vgl. Nummer 7.2).

(14) Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass geeig-
nete körperbedeckende Schutzkleidung zur Verfügung ge-
stellt wird, die von ihm regelmäßig und bei Bedarf gereinigt 
(z. B. bei starker Verschmutzung oder Durchnässung) und 
instand gehalten wird. Der Wechselrhythmus darf nicht län-
ger als eine Arbeitswoche betragen (vgl. Nummer 5.12).

(15) Bei allen Tätigkeiten, die einen direkten Kontakt mit 
Biostoffen bedingen, sind ausgehend von der Gefährdungs-
beurteilung, persönliche Schutzausrüstungen (PSA) nach 
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Nummer 5.12 zu benutzen. Direkter Umgang mit Biostof-
fen kann z. B. auch bestehen bei Probenahmen, Qualitäts-
kontrollen und Temperaturmessungen.

(16) Insbesondere bei Reinigungs- und Instandhaltungsar-
beiten, bei denen durch unvermeidbare Staubaufwirbelung 
mikrobiell belastete Aerosole entstehen (z. B. beim Filter-
wechsel, bei Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten z. B. 
im Müllbunker, oder bei Kontakt zu Ausscheidungen von 
Tieren), ist geeigneter Atemschutz (Nummer 5.12 Absatz 2) 
zu tragen. Bei diesen Arbeiten ist das Tragen von Kopfbede-
ckungen aus hygienischen Gründen sinnvoll.

5.3 Anlieferung

5.3.1 Bauliche Maßnahmen

(1) Der Anlieferungsbereich soll klar gegliedert sein. Er ist 
möglichst so zu gestalten, dass angeliefertes Material, das 
nicht sofort verarbeitet wird, baulich getrennt gelagert und 
über Fördereinrichtungen dem Behandlungsprozess zuge-
führt werden kann.

(2) In eingehausten Anlieferungsbereichen ist für eine wirk-
same Lüftung zu sorgen. Ist dies in Form einer natürlichen 
Lüftung, z. B. durch geeignete Anordnung von Toren und 
Dachluken, nicht möglich, ist eine technische Lüftung zu er-
richten. Es ist zu vermeiden, dass kontaminierte Luftströme 
in Arbeitsbereiche gelangen. 

(3) In Abfallverbrennungsanlagen ist der Anlieferungsbe-
reich möglichst so zu gestalten, dass eine ständige Absau-
gung über den Bunker, z. B. durch die Verbrennungsluftge-
bläse der Kessel gewährleistet ist.

(4) Anlieferungsbereiche für flüssige und pastöse biologi-
sche Abfälle z. B. in Vergärungsanlagen sind so zu gestalten, 
dass eine Aerosolbildung vermieden wird. Dies kann bei-
spielsweise dadurch erreicht werden, dass flüssige Abfälle 
nicht offen, sondern über eine ankoppelbare Schlauchver-
bindung in einen geschlossenen Pufferbehälter abgelassen 
werden.

(5) Innerbetriebliche Verkehrswege zu Arbeitsplätzen sol-
len nicht durch den Anlieferungsbereich führen. 

(6) Eventuell erforderliche Kontroll- oder Schutzräume am 
Anlieferungsbereich von Abfallverbrennungsanlagen müs-
sen den Anforderungen von Nummer 5.4 entsprechen. Sie 
sollten darüber hinaus über eine Handwaschmöglichkeit 
verfügen.

5.3.2 Technische Maßnahmen

Für das regelhafte Kippen von einzelnen Abfallsammelbe-
hältern bis 1.100 Liter (zum Beispiel Lebensmittelabfälle) 
sind abgesaugte Automatikschüttungen geeignet. Sofern die-
se Abfallbehälter gereinigt werden, ist eine geeignete Anla-
ge zu verwenden deren Bediener nicht gegenüber entwei-
chenden Aerosolen exponiert werden.

5.3.3 Organisatorische Maßnahmen

(1) Der Betriebsablauf ist so zu organisieren, dass im Anlie-
ferungsbereich keine ständigen Arbeitsplätze, wie z. B. für 
Einweiser und Vorsortierer ohne ausreichenden Schutz be-
stehen.

(2) Der Boden ist regelmäßig und bei Bedarf staubarm mit 
geeigneten Methoden (z. B. Kehrsaugmaschine, Nassreini-
gung) zu reinigen. Die erforderlichen Reinigungsmaßnah-

men sind in den Reinigungs- und Hygieneplan einzubezie-
hen. 

(3) Abfälle sind grundsätzlich arbeitstäglich der Behandlung 
zuzuführen. In begründeten Fällen ist die Zwischenlagerung 
der betroffenen Abfälle so zu organisieren, dass kein Lager-
bereich mit längerer Verweilzeit entsteht. Begründete Fälle 
sind z. B. Tiefbunker in Müllverbrennungsanlagen, Betriebs-
störungen im Anlagenprozess oder wenn in einer biologi-
schen Abfallbehandlungsanlage zur Behandlung der betrof-
fenen Abfallart eine bestimmte Abfallmenge angesammelt 
werden muss, z. B. Grünschnitt oder Wurzelhölzer.

(4) Es ist darauf zu achten, dass sich beim Abkippen keine 
Beschäftigten im Staubungsbereich aufhalten. 

(5) Verunreinigtes Schuhwerk muss vor dem Betreten eines 
Kontrollraumes gereinigt werden.

5.4  Ständige Arbeitsplätze in Kabinen und  
Steuerständen

5.4.1 Technische Maßnahmen

(1) Kabinen und Steuerstände mit ständigem Arbeitsplatz 
müssen geschlossen sein und über eine klimatisierende 
Schutzbelüftungsanlage, eine raumlufttechnische Einrich-
tung (RLT-Anlage) oder eine gleichwertige Lösung verfü-
gen. In der Müllkrankabine ist eine raumlufttechnische Ein-
richtung mit geringfügiger Überdruckhaltung zweckmäßig. 
Flurförderzeuge und Erdbaumaschinen, die über keine ge-
schlossene, klimatisierte Kabine mit Schutzbelüftung nach 
DGUV-Information 201-004 [15] verfügen, dürfen in belas-
teten Bereichen oder in der Nähe von Emissionsquellen nur 
in Ausnahmefällen kurzzeitig eingesetzt werden. Den Mitar-
beitern an diesen Arbeitsplätzen ist geeignete persönliche 
Schutzausrüstung (PSA, siehe Nummer 5.12) zur Verfügung 
zu stellen.

(2) Die Wirksamkeit der Funktion einer Schutzbelüftung 
oder Fremdbelüftung ist nur sichergestellt, wenn gleichzeitig 
Maßnahmen zur Reinhaltung der Kabinen und Steuerstände 
getroffen werden. Sie sollen daher im Inneren keine Räume 
aufweisen, in denen sich Staub oder Biostoffe schwer zu-
gänglich ablagern können. Hohlräume sind ggf. vor der In-
betriebnahme auszufüllen oder zu versiegeln. 

(3) Die Oberflächen im Innenraum von Kabinen und Steu-
erständen mit ständigem Arbeitsplatz sind so zu gestalten, 
dass sie leicht zu reinigen sind. Maschinen und Fahrzeuge 
mit Kabinen sind mit technischen Einrichtungen zur Ver-
minderung der Kontamination der Trittstufe auszurüsten 
(z. B. Gitterroste oder perforierte Auftrittsbleche).

5.4.2 Organisatorische Maßnahmen

(1) Kabinen und Steuerstände sind nach jeder Arbeits-
schicht zu reinigen. 

(2) Filter von Schutzbelüftungsanlagen oder von raumluft-
technischen Einrichtungen sind entsprechend den Angaben 
des Herstellers regelmäßig zu warten und zu wechseln. 

(3) Die Wirksamkeit der Schutzbelüftungsanlage muss vor 
der Inbetriebnahme und spätestens alle zwei Jahre geprüft 
werden (§ 8 Absatz 6 BioStoffV). Die Funktion ist regelmä-
ßig zu überprüfen. Die Prüfungen sind zu dokumentieren. 
Auf die Anforderung, regelmäßig technische Prüfungen 
nach § 14 BetrSichV durchzuführen, wird hingewiesen.
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(4) Ein Wartungs- und Reinigungsplan ist unter Berück-
sichtigung der Herstellerangaben zu erstellen und umzuset-
zen. 

(5) Die Türen und Fenster der Fahrzeugkabinen sind wäh-
rend des Betriebes geschlossen zu halten. In Fahrerkabinen 
herrscht aus Gründen der Hygiene und des Brandschutzes 
grundsätzlich Rauchverbot. Das Ein- und Aussteigen im be-
lasteten Bereich ist soweit wie möglich zu reduzieren.

5.5 Materialaufgabe

5.5.1 Bauliche Maßnahmen

(1) Die Störstoffauslese ist so zu gestalten, dass die manuelle 
Sortierung minimiert ist, z. B. durch den Einsatz von ma-
schinellen Sortiereinrichtungen.

(2) An Zerkleinerungsaggregaten und Sacköffnungsauto-
maten ist die Luftbelastung durch die Aufwirbelung von 
Biostoffen möglichst gering zu halten (z. B. durch Einbau ei-
ner wirkungsvollen Absaugung).

Maschinelle Sortiereinrichtungen (z. B. Siebe, Metallabschei-
der, Windsichter) sind soweit wie möglich zu kapseln, wenn 
sie in Hallen baulich umschlossen aufgestellt sind.

(3) Fallhöhen an den Übergabestellen der Transportbänder 
sind zu minimieren. Die Übergabestellen sollen mit Absaug-
einrichtungen versehen sein. Die Kapselung von Transport-
bändern wird empfohlen.

5.5.2 Technische Maßnahmen

(1) Der Abwurf der einzelnen Fraktionen der maschinellen 
Störstoffauslese soll in geschlossene Behältnisse (nach oben 
offene Sammelbunker oder Container) erfolgen. Eine lose 
Schüttung von den Bändern ist zu vermeiden.

(2) Bei ständigen Arbeitsplätzen im Bereich der Sichtung 
oder Vorsortierung ist der Schutz der Beschäftigten nach 
Nummer 5.6 oder durch vergleichbare Schutzmaßnahmen 
zu gewährleisten.

5.5.3 Organisatorische Maßnahmen

(1) Das manuelle Öffnen von Säcken (z. B. von Sortiergut 
für die Abfallsortierung) ist auszuschließen.

(2) Die Funktionsfähigkeit der Absaugungen ist arbeitstäg-
lich zu kontrollieren.

5.6 Sortierkabinen

5.6.1 Bauliche Maßnahmen

(1) Für die Handsortierung ist ein gegenüber anderen Be-
triebsbereichen geschlossener, klimatisierter Arbeitsraum 
einzurichten. Durch die bauliche Abtrennung ist sicherzu-
stellen, dass keine mit Biostoffen belastete Luft in die Sor-
tierkabine einströmen kann. Bei der Auslegung und Dimen-
sionierung der Sortierkabine sind lüftungstechnische Anfor-
derungen zu berücksichtigen (siehe Nummer 5.6.2 Ab-
satz 2).

(2) Die Arbeitsplätze in der Sortierkabine sollen erreichbar 
sein, ohne dass die Beschäftigten einer erhöhten Belastung 

durch Biostoffe (z. B. im Anlieferungsbereich) ausgesetzt 
sind. 

(3) Die Sortierkabine und ihre Einrichtungen sind durch 
Gestaltung der Oberflächen und Auswahl geeigneter Mate-
rialien (z. B. nassreinigungsfähige Bodenbeläge wie Fliesen 
etc.) so auszuführen, dass sie leicht zu reinigen sind und die 
Ansammlung von Sedimentationsstaub vermieden wird 
(z. B. Integration von Leitungen und Beleuchtungselemen-
ten in die Wände). 

(4) Die Türen der Sortierkabine müssen selbstschließend 
sein. In die Abtrennung des Arbeitsraumes sind die Durch-
trittsöffnungen für die Sortierbänder und die Abwurfberei-
che mit einzubeziehen (z. B. durch verschließbare Abwurf-
schächte und Lamellen an den Durchtrittsöffnungen für Le-
sebänder).

(5) Maschinelle Sortiereinrichtungen sind außerhalb der 
Sortierkabine zu installieren.

(6) Übergabestellen von Sortier- und Transportbändern in-
nerhalb der Sortierkabine sind auszuschließen oder zu kap-
seln.

(7) Die Sortierstrecke in der Kabine ist so zu konzipieren, 
dass keine schwer zu reinigenden Zwischenräume, z. B. un-
ter dem Sortierband entstehen. Hohlräume sind zu ver-
schließen.

5.6.2 Technische Maßnahmen

(1) Die Sortierkabine ist mit einer lüftungstechnischen An-
lage auszustatten, welche die Belastung der Beschäftigten 
durch luftgetragene Biostoffe am Arbeitsplatz minimiert, die 
Einhaltung des Technischen Kontrollwertes (siehe Num-
mer 6) sicherstellt und ausgeglichene klimatische Verhältnis-
se gewährleistet. 

(2) Der Sortierarbeitsplatz ist so auszulegen, dass der Atem-
bereich des Sortierpersonals bei allen Bewegungsabläufen 
des Arbeitsvorgangs vom Zuluftstrom erfasst wird.

(3) Der Luftstrom ist so zu führen, dass keine Zugluft auf-
tritt [16, 17].

(4) Der Betriebszustand der lüftungstechnischen Anlagen 
muss durch geeignete akustische oder optische Signale für 
die Beschäftigten deutlich zu erkennen sein (z. B. getrennte 
Kontrollleuchten für Schaltzustände „ein“ und „aus“ und 
Störungsanzeige). Manipulationsmöglichkeiten der lüf-
tungstechnischen Anlage sind technisch auszuschließen.

(5) Die Zuführung der Frischluft in die Kabine erfolgt von 
oben turbulenzarm über großflächige Zuluftelemente (z. B. 
über jedem besetzten Sortierplatz mit einer Fläche nicht un-
ter 1 m² bei einem Zuluftstrom von etwa 1000 m³ je Sortier-
arbeitsplatz und Stunde). Die Zuluft-Elemente werden mög-
lichst niedrig (ca. 2,5 m über Boden) angebracht, so dass ein 
stabiler quasi-laminarer Verdrängungsstrom den Atembe-
reich des Sortierpersonals bei allen erforderlichen Arbeitsbe-
wegungen ausfüllt. Hilfreich ist eine Stabilisierung der verti-
kalen Strömung, z. B. durch Sperrschleier (Stützstrahlen) 
oder an mindestens drei Seiten angebrachte Folienvorhänge.
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bei einem Zuluftstrom von etwa 1000 m³ je Sortierarbeitsplatz und Stunde). Die Zuluft-
Elemente werden möglichst niedrig (ca. 2,5 m über Boden) angebracht, so dass ein stabiler
quasi-laminarer Verdrängungsstrom den Atembereich des Sortierpersonals bei allen erfor-
derlichen Arbeitsbewegungen ausfüllt. Hilfreich ist eine Stabilisierung der vertikalen Strö-
mung, z.B. durch Sperrschleier (Stützstrahlen) oder an mindestens drei Seiten angebrachte
Folienvorhänge.

Abb. 1: Luftzuführung mit Unterband-Absaugung Abb. 2: Luftzuführung mit Überband-Absaugung

(6) Der Betrieb der Abluftanlage ist so auf den Zuluftstrom abzustimmen, dass in der Kabine
ein leichter Überdruck herrscht. Zu- und Abluft dürfen nur gemeinsam betrieben werden kön-
nen.

(7) Die Absaugeinrichtungen sollen unter dem Sortierband (Abb. 1) oder im Fußbereich der
Sortierplätze installiert werden. Alternativ oder zusätzlich ist die Absaugung unmittelbar über
dem Sortierband möglich (Abb. 2). In diesem Fall sind die Absaugeinrichtungen so anzuord-
nen, dass der Atembereich des Sortierpersonals bei allen vorgesehenen Sortierbewegungen
oberhalb der Absaugung liegt.

(8) Das unter (5) bis (7) dargestellte Prinzip der turbulenzarmen Verdrängungsströmung
(Quelllüftung mit Absaugvorrichtung) hat sich bewährt, da luftgetragene Biostoffe aus dem
Atembereich ferngehalten werden. Andere lüftungstechnische Prinzipien sind möglich, wenn
ein Nachweis der Wirksamkeit unter den normalen Betriebsbedingungen durch Messungen
gemäß Abschnitt 6 erbracht und dokumentiert wird.

(9) Zur Minimierung der Staubaufwirbelungen durch die Sortiertätigkeit ist der unmittelbare
Zugriff auf die Sortierfraktion erforderlich. Die Beschickung des Sortierbandes ist daher tech-
nisch so zu gestalten, dass eine gleichmäßige Bandbelegung sichergestellt ist. Dies gilt auch
bei jedem Anlaufen des Bandes.

(10) Staubeinträge in die Sortierkabine sind zu vermeiden, z.B. durch Einhausung und Ab-
saugung des Sortierbandabschnitts vor der Einmündung in die Sortierkabine.

(11) Es sind Vorrichtungen zur Reinigung der Sortierkabine vorzusehen (z.B. Staubsauger
der Staubklasse H [18]). Die Benutzung und Handhabung dieser Einrichtungen ist im Reini-
gungs- und Hygieneplan festzulegen.

Abb. 1: Luftzuführung mit Unterband-Absaugung                   Abb. 2: Luftzuführung mit Überband-Absaugung

(6) Der Betrieb der Abluftanlage ist so auf den Zuluftstrom 
abzustimmen, dass in der Kabine ein leichter Überdruck 
herrscht. Zu- und Abluft dürfen nur gemeinsam betrieben 
werden können.

(7) Die Absaugeinrichtungen sollen unter dem Sortierband 
(Abb. 1) oder im Fußbereich der Sortierplätze installiert 
werden. Alternativ oder zusätzlich ist die Absaugung unmit-
telbar über dem Sortierband möglich (Abb. 2). In diesem 
Fall sind die Absaugeinrichtungen so anzuordnen, dass der 
Atembereich des Sortierpersonals bei allen vorgesehenen 
Sortierbewegungen oberhalb der Absaugung liegt.

(8) Das unter (5) bis (7) dargestellte Prinzip der turbulenz-
armen Verdrängungsströmung (Quelllüftung mit Absaug-
vorrichtung) hat sich bewährt, da luftgetragene Biostoffe aus 
dem Atembereich ferngehalten werden. Andere lüftungs-
technische Prinzipien sind möglich, wenn ein Nachweis der 
Wirksamkeit unter den normalen Betriebsbedingungen 
durch Messungen gemäß Abschnitt 6 erbracht und doku-
mentiert wird. 

(9) Zur Minimierung der Staubaufwirbelungen durch die 
Sortiertätigkeit ist der unmittelbare Zugriff auf die Sortier-
fraktion erforderlich. Die Beschickung des Sortierbandes ist 
daher technisch so zu gestalten, dass eine gleichmäßige 
Bandbelegung sichergestellt ist. Dies gilt auch bei jedem An-
laufen des Bandes.

(10) Staubeinträge in die Sortierkabine sind zu vermeiden, 
z. B. durch Einhausung und Absaugung des Sortierbandab-
schnitts vor der Einmündung in die Sortierkabine.

(11) Es sind Vorrichtungen zur Reinigung der Sortierkabine 
vorzusehen (z. B. Staubsauger der Staubklasse H [18]). Die 
Benutzung und Handhabung dieser Einrichtungen ist im 
Reinigungs- und Hygieneplan festzulegen.

5.6.3 Organisatorische Maßnahmen

(1) Organisatorische Schutzmaßnahmen, darunter auch hy-
gienische Maßnahmen wie z. B. die regelmäßige und konse-
quente Umsetzung des Reinigungsplans, unterstützen die 
technischen Schutzmaßnahmen und bewirken eine deutliche 
Reduktion des Vorkommens von Biostoffen in der Atemluft 

an Arbeitsplätzen in der Sortierkabine. Die Ausführung der 
Maßnahmen ist fortlaufend zu dokumentieren.

(2) Die Wirksamkeit der lüftungstechnischen Anlage muss 
durch geeignete Systeme bei Inbetriebnahme oder nach Um-
bauten nachgewiesen werden. Bei mikrobiologischen Mess-
methoden muss die TRBA 405 „Anwendung von Messver-
fahren und technischen Kontrollwerten für luftgetragene 
Biologische Arbeitsstoffe“ [19] sowie die in Nummer 6 die-
ser TRBA beschriebene Methode angewendet werden. An-
dere Messmethoden sind zulässig, wenn sie in entsprechen-
den TRBA bezeichnet werden oder wenn nach einheitlichen 
Standards nachgewiesen ist, dass sie anwendbar sind. Der 
Nachweis ist zu dokumentieren.

(3) Anhand von Kontroll- und Wartungsplänen ist eine re-
gelmäßige Wartung und Pflege der lüftungstechnischen An-
lage durchzuführen und zu dokumentieren. Die lüftungs-
technischen Anlagen sind nach Bedarf, mindestens jährlich, 
durch eine befähigte Person zu prüfen. Über das Ergebnis 
der Prüfungen ist ein Nachweis zu führen.

(4) Die Sortierkabine und das Sortierband sind einschließ-
lich der Lamellenvorhänge einer arbeitstäglichen staubar-
men Reinigung zu unterziehen.

(5) Während der Pausen und Stillstandszeiten müssen die 
lüftungstechnischen Anlagen in Betrieb bleiben (ggf. auf ge-
ringer Stufe) oder es ist vor Arbeitsbeginn bzw. -wiederauf-
nahme ein ausreichender Vorlauf vorzusehen.

(6) Es sollen keine zusätzlichen Sammelgefäße in der Sor-
tierkabine aufgestellt werden. Eine Ausnahme stellt z. B. die 
Erfassung von Kleinbatterien dar. Wird die Kabine für eine 
Sortieranalyse genutzt, ist für die Dauer der Maßnahme die 
Aufstellung zusätzlicher Gefäße zulässig, sofern Verkehrs-, 
Flucht- und Rettungswege freigehalten werden.

(7) Das Entnehmen von Gegenständen aus dem Abfall zu 
privaten Zwecken ist unzulässig.

5.7 Rotte/Nachrotte

5.7.1 Bauliche Maßnahmen

(1) Der Rottebereich ist baulich von den übrigen Anlagen-
teilen zu trennen, um eine Belastung der Beschäftigten durch 
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die im Verlauf der Rotte freigesetzten Biostoffe zu vermei-
den, zumindest aber zu minimieren.

(2) Bei einem geschlossen ausgeführten Rottebereich sind 
die Abgase zu erfassen und so abzuleiten, dass die mitge-
führten Biostoffe nicht zu einer Belastung der Beschäftigten 
in anderen Arbeitsbereichen führen können.

5.7.2  Technische und organisatorische Maßnahmen in 
geschlossenen Rottebereichen und Reaktoren

(1) Der Betriebsablauf im Rottebereich ist nach Möglichkeit 
automatisch zu gestalten. Dies betrifft vor allem das Ein-
bringen, Aufsetzen, Umsetzen und Austragen des Rotteguts.

(2) Im Rottebereich dürfen keine ständigen Arbeitsplätze 
vorhanden sein. Ist im Einzelfall der Einsatz von Flurförder-
zeugen im Rottebereich erforderlich, so müssen diese Num-
mer 5.4 entsprechen.

(3) Muss der Rottebereich während der Rotte zu Reini-
gungs- und Instandhaltungsarbeiten oder zur Kontrolle des 
Rotteprozesses betreten werden, so ist geeigneter Atem-
schutz (siehe Nummer 5.12 Absatz 2, ggf. Luftschadstoffe 
beachten) und persönliche Schutzausrüstung (siehe Num-
mer 5.12 Absatz 1) zu tragen. Während dieser Arbeitsphasen 
darf das Rottegut nicht umgesetzt werden, damit die Belas-
tung der Umgebungsluft mit Staub und Biostoffen nicht 
weiter ansteigt.

5.7.3  Organisatorische Maßnahmen in offenen  
Rottebereichen

(1) Bei offenen Rottebereichen kommt den organisatori-
schen Schutzmaßnahmen eine besondere Bedeutung zu. 
Diese müssen individuell in der Gefährdungsbeurteilung er-
mittelt werden. Grundsätzlich sind insbesondere bei offener 
Rotte und auch bei einer offenen Nachrotte die Kontaktzei-
ten mit Biostoffen so gering wie möglich zu halten.

(2) Grundsätzlich sollen sich beim Umsetzen des Rotteguts 
keine Personen in der Nähe aufhalten, auch nicht zu Repara-
tur- oder Instandhaltungsarbeiten.

(3) Das Umsetzen des Rotteguts soll unter Beachtung von 
Windrichtung und Windstärke erfolgen, damit die dabei 
freigesetzten Biostoffe nicht zu einer Belastung der Beschäf-
tigten in anderen Arbeitsbereichen führen können.

5.8 Feinaufbereitung, Lagerung und Verpackung

Kabinen und Steuerstände mit ständigem Arbeitsplatz im 
Bereich der Feinaufbereitung, Lagerung oder Verpackung 
von abgetrennten Wertstofffraktionen, Rottegut oder Gär-
rückständen sind ausreichend zu be- und entlüften, damit 
die Gesundheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigt wird 
(vgl. Nummer 5.4).

5.9 Arbeiten im Müllbunker

Im Müllbunker dürfen lediglich Reinigungs- und Instand-
haltungsarbeiten durchgeführt werden. Dabei sollte die 
Möglichkeit vorhanden sein, erforderliche Instandhaltungs-
arbeiten in Bereichen durchzuführen, in denen Gefährdun-
gen durch Biostoffe, Stäube und Gase verringert sind, z. B. 
durch Schaffung einer vom übrigen Müllbunker abgetrenn-
ten Kranparkstation oder durch Herausfahren des Greifers 
über Montageluken nach außen.

5.9.1 Technische Maßnahmen

(1) Die räumliche Trennung des Müllbunkers von nicht be-
lasteten Bereichen sollte z. B. durch Vorräume erfolgen, in 
denen die Möglichkeit zur Ablage und Entsorgung der Ein-
wegschutzkleidung sowie Reinigungsmöglichkeit für Hän-
de, persönliche Schutzausrüstung und Arbeitsmittel etc. au-
ßerhalb des Müllbunkers besteht.

(2) Für Reinigungsarbeiten sind technische Einrichtungen 
vorzusehen, die eine zusätzliche Aufwirbelung von Staub 
vermeiden, z. B. die Installation von Absauganschlüssen mit 
zentraler Staubabsaugung oder der Möglichkeit, ein Saug-
fahrzeug anzuschließen.

5.9.2 Organisatorische Maßnahmen

(1) Das Verschleppen von Stäuben und Biostoffen ist durch 
das Ablegen oder die Reinigung der persönlichen Schutzaus-
rüstung und von Arbeitsmitteln unmittelbar nach Verlassen 
des Müllbunkers zu verhindern.

(2) Nach dem Aufenthalt im Müllbunker sind die Hände 
und das Gesicht zu reinigen. Den Mitarbeitern ist Gelegen-
heit zum Duschen zu geben.

(3) Vom Müllbunker aus zugängliche Bereiche, z. B. Trep-
penhaus, Durchgänge etc., sind regelmäßig feucht zu reini-
gen.

(4) Arbeiten im Müllbunker dürfen nur bei Einsatz geeigne-
ter persönlicher Schutzausrüstungen (PSA) durchgeführt 
werden. Die PSA nach Nummer 5.12 ist um durchtrittsiche-
re Schuhe (Schutzkategorie S3) zu ergänzen.

5.10  Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten im  
Kessel/Reaktor von Anlagen zur energetischen 
Verwertung von Abfällen 

Bei Arbeiten im Kessel/Reaktor sind aufgrund des Umgangs 
mit krebserzeugenden Stoffen Schutzmaßnahmen vorgege-
ben, die den Schutz gegen Biostoffe zwangsläufig gewähr-
leisten (GefStoffV §§ 35 – 40, TRGS  557).

5.11 Sozialbereich

5.11.1 Bauliche und technische Maßnahmen

(1) In räumlicher Nähe zu den Arbeitsplätzen sind Umklei-
deräume mit Schwarz-Weiß-System zur getrennten Aufbe-
wahrung von Arbeits- und Straßenkleidung und Waschräu-
me mit Duschen einzurichten.

(2) In räumlicher Nähe zum Pausenraum ist ein Waschbe-
cken zu installieren, so dass die Hände vor dem Betreten des 
Pausenraums gewaschen werden können.

(3) Waschbecken sind entsprechend dem Hautschutzplan 
mit Hautschutz-, Reinigungs- und Pflegemittelspendern 
und Einmalhandtüchern sowie ggf. Desinfektionsmittel-
spendern auszustatten. 

(4) Im Pausenraum sind geeignete Aufbewahrungsmöglich-
keiten für Nahrungsmittel vorzusehen.

5.11.2 Organisatorische Maßnahmen

(1) Die Aufnahme von Nahrungs- und Genussmitteln ist 
nur in dafür vorgesehenen Räumen zu gestatten. Auf die ein-
schlägigen Regelungen insbesondere der Arbeitsstättenver-
ordnung zum Nichtraucherschutz wird verwiesen. 

(2) Der Sozialbereich darf nur mit sauberem Schuhwerk be-
treten werden.
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(3) Schutz- oder Arbeitskleidung muss, wenn sie erkennbar 
verschmutzt ist oder bei Tätigkeiten in durch Biostoffe be-
lasteten Bereichen getragen wurde, vor Betreten der Pausen-
räume abgelegt oder abgedeckt werden. Die Notwendigkeit 
ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln 
und festzulegen.

(4) Vor Betreten der Pausenräume und nach Beendigung der 
Arbeit sind mindestens die Hände zu reinigen und ggf. zu 
desinfizieren. Der erstellte Hygieneplan ist zu beachten. 

(5) Ein Hautschutzplan ist zu erstellen. Die erforderlichen 
Hautschutz-, Reinigungs- und Pflegemittel sind vom Ar-
beitgeber zur Verfügung zu stellen.

(6) Sanitär-, Umkleide- und Pausenräume sollen nach jeder 
Schicht, mindestens jedoch arbeitstäglich feucht gereinigt 
werden.

5.12  Persönliche Schutzmaßnahmen und  
-ausrüstungen (PSA)

(1) Den Beschäftigten sind entsprechend der Gefährdungs-
beurteilung persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung 
zu stellen. Persönliche Schutzausrüstung muss dem Anwen-
der individuell passen. Deshalb ist auf die Beschaffung in den 
entsprechenden Größen zu achten. 

Die bereitgestellten persönlichen Schutzausrüstungen müs-
sen benutzt werden.

Den Beschäftigten ist mindestens folgende PSA zur Verfü-
gung zu stellen:

 – Sicherheitsschuhe der Schutzkategorie S2 nach 
DIN EN ISO 20345 [20],

 – Geeigneter Handschutz nach DIN EN 388 [21],

 – Körperbedeckender Arbeitsanzug gemäß 
DIN EN ISO 13688 [22].

(2) Sofern die Gefährdung durch luftgetragene Biostoffe 
nicht durch bauliche, technische und organisatorische Maß-
nahmen verringert werden kann, ist geeigneter Atemschutz 
zur Verfügung zu stellen. Die Tätigkeiten, bei denen Atem-
schutz zum Einsatz kommt, sind in der Gefährdungsbeur-
teilung ausdrücklich zu berücksichtigen. Das gilt insbeson-
dere für 

 – Ausfall oder Störungen von technischen Schutzmaßnah-
men,

 – Instandhaltungsarbeiten (Wartung, Inspektion und In-
standsetzung) und Reinigungsarbeiten in baulichen An-
lagen und Einrichtungen, bei denen erfahrungsgemäß 
eine hohe Exposition gegenüber Biostoffen besteht,

 – Probenahme am Rottematerial oder am Gärreaktor,

 – Messungen am Rottematerial oder Gärrückstand (z. B. 
Temperaturmessungen, Sauerstoffmessungen),

 – direkten Kontakt mit Abfällen vor und während der Be-
arbeitung, z. B. Rottematerial.

Geeigneter Atemschutz muss mindestens folgende Anforde-
rungen erfüllen:

 – Halbmaske mit Partikelfilter der Klasse P2 nach 
DIN EN 143 [23] oder partikelfiltrierende Halbmas-
ke FFP2 gemäß DIN EN 149 [24]. 

– Bei Arbeiten in stark belasteten Bereichen, zum Beispiel 
im Bereich des Müllbunkers sind mindestens Partikelfil-
ter der Klasse P3 oder FFP3 Atemschutzmasken zu ver-
wenden.

Filtrierende Halbmasken mit Ausatemventil sind bevorzugt 
einzusetzen. Atemschutzfilter und filtrierende Halbmasken 
sind arbeitstäglich zu wechseln. Auf die individuelle Pass-
form ist zu achten. Für Personen mit Bärten und Koteletten 
im Bereich der Dichtlinien sind filtrierende Atemschutzge-
räte nicht geeignet. Das Tragen von Atemschutzgeräten 
(auch partikelfiltrierenden Halbmasken) stellt für die Be-
schäftigten eine Belastung dar. Der Einsatz von belastendem 
Atemschutz ist daher auf das unbedingt erforderliche Maß 
zu begrenzen und darf nicht als Dauermaßnahme vorgese-
hen werden. Die Tragezeitbegrenzungen sind zu beachten 
[25]. Dies gilt nicht für nicht belastende gebläseunterstützte 
Hauben und Helme. Auf die arbeitsmedizinische Vorsorge 
(siehe Nummer 7.3) wird hingewiesen [26].

(3) Für Tätigkeiten im Bereich des Müllbunkers von Müll-
verbrennungsanlagen gemäß Nummer 5.9 sind Schutzschu-
he der Schutzkategorie S3 sowie Einwegschutzanzüge zur 
Verfügung zu stellen.

(4) Für manuelles Sieben ist die persönliche Schutzausrüs-
tung zu ergänzen durch Schutzbrillen (Gestellbrillen mit 
ausreichendem Seitenschutz mit zusätzlicher oberer Raum-
abdeckung) [27].

(5) Für Sortieranalysen außerhalb von Sortierkabinen ge-
mäß Nummer 3.3 und bei Tätigkeiten nach Nummer 3.4 ist 
außerdem staubdichte Einweg-Schutzkleidung (Overall mit 
Kapuze) zur Verfügung zu stellen. 

6  Überprüfung der Funktion und Wirksamkeit von 
technischen Schutzmaßnahmen

6.1  Anwendung des Technischen Kontrollwerts 
(TKW)

(1) Der Arbeitgeber hat nach § 8 Absatz 6 BioStoffV die 
Funktion und Wirksamkeit von technischen Schutzmaßnah-
men regelmäßig zu überprüfen. An ständigen Arbeitsplätzen 
gemäß Nummer 6.2 Absatz 1 Satz 2 soll diese Überprüfung 
unabhängig von der Aufenthaltsdauer durch die Bestim-
mung der Konzentration von Biostoffen erfolgen.

(2) Die Bewertung der Konzentration von Biostoffen am 
Arbeitsplatz anhand eines TKW soll dem Arbeitgeber hel-
fen, die Wirksamkeit der im Rahmen der Gefährdungsbeur-
teilung getroffenen Schutzmaßnahmen zu beurteilen. Der 
TKW ist nicht im Sinne eines Grenzwertes für Genehmi-
gungsverfahren heranzuziehen.

(3) Der TKW gilt nicht für Betriebssituationen und -berei-
che, in denen verfahrens- und technologiebedingt die gefor-
derte Atemluftqualität nicht eingehalten werden kann (z. B. 
Anlieferung, Intensivrotte). 

(4) Ist die Wirksamkeit technischer Schutzmaßnahmen 
nachweislich gewährleistet, ist eine Überprüfung der Wirk-
samkeit einem messtechnischen Nachweis gleichwertig 
(Qualitätssicherung, Dokumentation) [27a].

(5) Zur Überprüfung der Funktion und Wirksamkeit von 
Schutzmaßnahmen können auch andere als in dieser TRBA 
genannte Messmethoden herangezogen werden, sofern es 
sich dabei um validierte Verfahren handelt. 



Seite 584 GMBl 2018 Nr. 30

6.2 Technischer Kontrollwert (TKW)

(1) Der TKW ist festgelegt auf 5 × 104 koloniebildende Ein-
heiten (KBE) pro m³ Atemluft als Summenwert für meso-
phile Schimmelpilze [19]. Er gilt für die Kontrolle der Wirk-
samkeit von Schutzmaßnahmen für Arbeitsplätze in Sortier-
kabinen, Kabinen, Führerhäusern und Steuerständen. Er gilt 
nicht in Bereichen, die lufttechnisch vollständig vom Anla-
genbereich abgetrennt sind. Dies können zum Beispiel Leit-
warten und Krankabinen sein, die über Zugänge durch un-
belastete Bereiche verfügen. 

(2) Der TKW gilt in den unter Nummer 3.2 definierten An-
lagentypen.

6.3 Messstrategie

(1) Die Ermittlung der Konzentration mesophiler Schim-
melpilze hat entsprechend Nummer 9420 der IFA-Arbeits-
mappe zu erfolgen [28]. Die Auswertung erfolgt nach der 
indirekten Methode. 

(2) In Ergänzung zur IFA-Arbeitsmappe Nummer 9420 ist 
die Probenahme am Arbeitsplatz unter normalen Betriebs-
bedingungen ortsbezogen in der Nähe des Beschäftigten in 
Atemhöhe (Steharbeitsplätze: in Höhe von 1,6 m gemessen 
vom Fußboden) vorzunehmen. Die Probenahme muss tätig-
keitsbezogene Einflüsse erfassen. In Sortierkabinen können 
Messungen an nicht besetzten Sortierplätzen gegenüber ei-
nem Sortierer erfolgen. Dabei ist der Probenahmekopf am 
Rand des Sortierbandes, in der Mitte des Arbeitsplatzes zu 
positionieren. Die Luftführung in der Sortierkabine ist zu 
beachten und zu dokumentieren.

(3) Die Mindestzahl der Einzelmessungen (entspricht der 
Probenzahl) ist der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Probenahme-
dauer

Zahl der Einzel-
messungen

Messergebnis

10 Minuten ≥ 5 Median

1 Stunde ≥ 2 arithmetischer 
Mittelwert

Unter einem Messwert wird das Ergebnis einer Einzelmes-
sung verstanden. Die Auswertung aller Messwerte liefert das 
Messergebnis, das in Exponentialschreibweise gerundet auf 
eine Nachkommastelle anzugeben ist. Für die Anwendung 
des technischen Kontrollwertes ist das Messergebnis heran-
zuziehen.

6.4 Unterschreitung/Einhaltung des TKW

Ist das Messergebnis kleiner oder gleich dem TKW, so ist die 
Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen entsprechend dem in 
dieser TRBA beschriebenen Stand der Technik bzw. der 
gleichwertigen Maßnahmen gegeben. 

6.5 Überschreitung des TKW

(1) Ist das Messergebnis größer als der TKW, so sind die 
vorhandenen technischen und organisatorischen Schutz-
maßnahmen zu optimieren. Insbesondere ist sicherzustellen, 
dass

 – die organisatorischen Schutzmaßnahmen und die Hygie-
nemaßnahmen entsprechend den Anforderungen dieser 
TRBA festgelegt und durchgeführt werden und

 – eine regelmäßige Überprüfung, Wartung und Instandhal-
tung (siehe Nummer 5.6.3 Absatz 3) der technischen 
Schutzeinrichtung erfolgt.

(2) Ist das Messergebnis größer als 1 × 105 koloniebildende 
Einheiten (KBE) pro m³ Atemluft, so hat der Arbeitgeber 
zusätzlich zu den in Nummer 6.5 Absatz 1 genannten Maß-
nahmen die Gefährdungsbeurteilung zu wiederholen. Ergibt 
die Gefährdungsbeurteilung, dass die getroffenen Schutz-
maßnahmen nicht ausreichen, so sind diese unverzüglich an 
den Stand der TRBA anzupassen.

(3) Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 
und Absatz 2 ist erneut zu überprüfen.

6.6 Durchführung der Messungen

Der Arbeitgeber darf nur solche Einrichtungen und Labora-
torien mit der Durchführung der Messungen beauftragen, 
die über geeignetes Personal und über die gemäß Num-
mer 9420 IFA-Arbeitsmappe erforderliche Laborausstat-
tung verfügen [28]. Anforderungen an Messinstitute sind der 
TRBA 405 [19] zu entnehmen. 

6.7 Fachliche Unterstützung

Als Ansprechpartner für Fragen bei der Anwendung des 
TKW und der Interpretation von Messergebnissen steht der 
Arbeitskreis Abfallwirtschaft des Unterausschusses 2 
„Schutzmaßnahmen“1 im ABAS allen Beteiligten zur Verfü-
gung.

7 Arbeitsmedizinische Prävention

Die arbeitsmedizinische Prävention umfasst in der Regel die 
Beteiligung des Betriebsarztes an der Gefährdungsbeurtei-
lung, die allgemeine arbeitsmedizinische Beratung und die 
arbeitsmedizinische Vorsorge.

7.1  Beteiligung des Arbeitsmediziners an der  
Gefährdungsbeurteilung

In der Gefährdungsbeurteilung sind entsprechend der ermit-
telten spezifischen Gefährdungen arbeitsmedizinische Fra-
gestellungen zu beachten und zu beurteilen. 

Das Spektrum der in Abfällen vorkommenden Biostoffe 
variiert in Abhängigkeit von Art, Herkunft und Aufarbei-
tung der Abfälle. Hierbei können die Expositionsverhältnis-
se zeitlich starken Schwankungen unterliegen und auch 
räumlich sehr unterschiedlich sein und z. B. vom Arbeitsbe-
reich, Arbeitsverfahren, Arbeitsmanagement und Hygiene-
zustand des Arbeitsplatzes abhängen. Entsprechend kann 
ein breites Spektrum an sensibilisierenden, toxischen und in-
fektiösen Wirkungen auf den Menschen auftreten.

Als Aufnahmepfade können Atemwege, Mund sowie 
Haut- bzw. Schleimhaut in Frage kommen. Es besteht zu-
dem die Gefahr von verletzungsbedingten Infektionen, da 
z. B. auch weggeworfene, gebrauchte Spritzen und Kanülen 
in Haushaltsabfällen vorzufinden sind.

Aufgrund dieser komplexen Gefährdungssituation hat der 
Arbeitgeber für eine fachkundige Durchführung der Ge-
fährdungsbeurteilung arbeitsmedizinischen Sachverstand 
einzubeziehen (vgl. AMR 3.2 [29]). Dem Arzt sind alle er-
forderlichen Auskünfte über die Arbeitsplatzverhältnisse zu 

1  Kontakt über die ABAS-Geschäftsführung www.baua.de/abas.
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erteilen und die Begehung des Arbeitsplatzes zu ermögli-
chen. 

7.2 Allgemeine arbeitsmedizinische Beratung

(1) Im Rahmen der Unterweisung nach Nummer 5.5 Ab-
satz 14 dieser TRBA hat eine allgemeine arbeitsmedizinische 
Beratung der Beschäftigten zu erfolgen. Dabei ist der bestell-
te Betriebsarzt bzw. der mit der Durchführung der arbeits-
medizinischen Vorsorge beauftragte Arzt einzubeziehen 
(vgl. AMR 3.2). Eine Beteiligung ist z. B. auch durch die 
Schulung der Personen, die die Unterweisung durchführen, 
oder durch die Mitwirkung bei der Erarbeitung von Unter-
weisungsmaterialien gegeben.

(2) Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurtei-
lung sind die Beschäftigten zu beraten

1. hinsichtlich der sensibilisierenden Wirkungen über:

a. die Möglichkeit von Sensibilisierungen und allergischen 
Erkrankungen durch schimmelpilzhaltige Stäube sowie 
die entsprechenden Symptome wie

 – am Auge: Bindehautentzündung mit Rötung, Tränen-
fluss, Lidschwellung, Fremdkörpergefühl und Juck-
reiz,

 – an den oberen Atemwegen (Nase): Fließschnupfen, 
Stockschnupfen, Niesreiz, Verminderung des Riech-
vermögens,

 – an den tiefen Atemwegen: pfeifende Atemnot, Gefühl 
der Brustenge, Husten, Auswurf, Kurzatmigkeit, 
Überempfindlichkeit der Atemwege (bronchiale Hy-
perreagibilität), Minderung der Lungenfunktion,

 – an Haut und Mundschleimhaut: Hautausschläge mit 
Rötungen und Schwellungen (Quaddeln), Juckreiz an 
Gaumen, Haut oder im Gehörgang, Lippenschwel-
lung sowie Entzündung der Mundschleimhaut,

 und die Tatsache, dass Symptome direkt bei Exposition 
(Sofort-Typ-Allergie) oder um zwei bis acht Stunden 
zeitversetzt und oft schleichend einsetzend (Typ III-All-
ergie) auftreten können,

b. die möglichen gesundheitlichen Risiken, die insbesonde-
re eine familiäre Prädisposition zur Allergieentstehung 
oder eine bereits bestehende allergische Erkrankung 
(z. B. Heuschnupfen, allergisches Asthma, chronische 
Atemwegs-/Lungenerkrankungen) sowie vorliegende 
Infekte (z. B. Erkältungen) haben können und die Mög-
lichkeiten, die in einem solchen Fall bestehen (z. B. Hin-
weis auf Wunschvorsorge oder Tätigkeitsanpassung),

c. die konkreten Tätigkeiten, bei denen persönliche Schutz-
ausrüstungen zu tragen sind sowie die Anleitung zu de-
ren Handhabung. Die Notwendigkeit der Maßnahmen 
soll erläutert werden, um die Akzeptanz zu gewinnen, 

d. soweit relevant die Problematik von Feuchtarbeit ein-
schließlich der Hautschutz- und Hautpflegemaßnahmen.

2. hinsichtlich möglicher toxischer Wirkungen, insbeson-
dere über:

a. Ursache und Herkunft (Endotoxine, Mykotoxine, Glu-
cane),

b. Symptome (unspezifische Beschwerden der Schleimhäu-
te, der Atemwege, des Verdauungstraktes, und grippe-

ähnliche Symptome – Organic dust toxic syndrome 
[ODTS]).

3. hinsichtlich der infektiösen Wirkungen über:

a. relevante Krankheitserreger,

b. deren Vorkommen (zum Beispiel Hepatitis-B-Viren in 
gebrauchten Spritzen mit Blutresten, Hantaviren, Lepto-
spiren bei Vorkommen von Ratten, Psittacose-Erreger 
bei Vögeln),

c. deren Übertragungswege,

d. Krankheitsbilder,

e. das evtl. erhöhte individuelle Erkrankungsrisiko bei ver-
minderter Immunabwehr,

f. die Sofortmaßnahmen und Maßnahmen der postexposi-
tionellen Prophylaxe sowie das weitere Vorgehen ent-
sprechend aktueller Empfehlungen im Hinblick auf 
Schnitt- oder Stichverletzungen (z. B. an einer kontami-
nierten Kanüle), 

g. über die Möglichkeit von Schmier- und Kontaktinfektio-
nen von kontaminierter Kleidung auf vermeintlich sau-
bere Hände bzw. vermeintlich saubere Flächen. 

(3) In der allgemeinen arbeitsmedizinischen Beratung sollen 
die Beschäftigten über die auf der Basis der Gefährdungsbe-
urteilung festgelegte arbeitsmedizinische Vorsorge und ggf. 
mögliche Impfungen informiert werden. Zudem ist auf die 
erforderliche arbeitsmedizinische Pflicht- und Angebots-
vorsorge hinzuweisen, sowie auf das Recht, beim Auftreten 
einer möglicherweise tätigkeitsbedingten Erkrankung eine 
Angebotsvorsorge nach § 5 Absatz 2 ArbMedVV wahrzu-
nehmen [26].

(4) Die Beschäftigten sind darüber hinaus zu informieren 
und zu beraten über:

1. die Notwendigkeit des Gebrauchs von persönlicher 
Schutzausrüstung (insbesondere Schutzkleidung, Schutz-
handschuhe, je nach Tätigkeit auch Atemschutz), deren 
Handhabung und den Wechselturnus soweit erforder-
lich,

2. die Belastungen durch das Tragen von persönlicher 
Schutzausrüstung (insbesondere Atemschutz und 
Schutzhandschuhe),

3. die konsequente Umsetzung von Hygienemaßnahmen 
und 

4. das Vorgehen bei Symptomen, die ihre Ursache in der 
Tätigkeit haben können (z. B. Information des Hausarz-
tes über die ausgeübte Tätigkeit, Mitteilung an den für 
die Arbeiten Verantwortlichen).

7.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge 

7.3.1 Pflichtvorsorge

In Abhängigkeit vom Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 
können sich Anlässe für Pflichtvorsorge gemäß Anhang der 
ArbMedVV ergeben bei 

– Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten der 
Gruppe 2 (z. B. Filtergeräte mit Partikelfiltern der Parti-
kelfilterklasse P3) oder der Gruppe 3 (z. B. Regenerati-
onsgeräte über 5 kg) erfordern (vgl. AMR 14.2),
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 – Feuchtarbeit von regelmäßig vier Stunden oder mehr je 
Tag (z. B. Tragen flüssigkeitsdichter Handschuhe, Tätig-
keiten bei denen regelmäßig eine intensive bzw. häufige 
Hautreinigung erforderlich ist),

 – Exposition gegenüber einatembarem Staub (E-Staub) 
oder alveolengängigem Staub (A-Staub), wenn der Ar-
beitsplatzgrenzwert nach der GefStoffV nicht eingehal-
ten wird.

Die Pflichtvorsorge ist Tätigkeitsvoraussetzung.

7.3.2 Angebotsvorsorge

Anlässe für Angebotsvorsorge nach Anhang Teil 2 Absatz 2 
ArbMedVV können bestehen bei

 – Tätigkeiten mit Exposition gegenüber sensibilisierend 
oder toxisch wirkenden Biostoffen wie z. B. bei erhöhter 
Exposition gegenüber Schimmelpilzen und Bakterien 
(z. B. bei Überschreitung des technischen Kontrollwerts),

 – Exposition gegenüber einatembarem Staub (E-Staub) 
oder alveolengängigem Staub (A-Staub), wenn der Ar-
beitsplatzgrenzwert nach GefStoffV eingehalten wird,

 – Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Hepatitis-A- oder 
Hepatitis-B-Viren (z. B. beim Bearbeiten von Arztpraxis-
abfällen; vergleichbare Gefährdung im Sinne der Arb-
MedVV Anhang Teil 2 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a 
und b).

Falls es sich um Tätigkeiten mit impfpräventablen Biostoffen 
handelt und das Infektionsrisiko tätigkeitsbedingt und im 
Vergleich zur Allgemeinbevölkerung erhöht ist, schließt die 
Vorsorge Impfangebote nach ärztlicher Beratung mit ein 
(vgl. AMR 6.5).

Daneben können sich in Abhängigkeit von der Gefähr-
dungsbeurteilung weitere Anlässe für Angebotsvorsorge ge-
mäß Anhang der ArbMedVV ergeben bei 

 – Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten der 
Gruppe 1 (z. B. partikel-filtrierende Halbmaske FFP-2) 
erfordern (vgl. AMR 14.2),

 – Feuchtarbeit von regelmäßig mehr als zwei Stunden je 
Tag (z. B. Tragen flüssigkeitsdichter Handschuhe, Tätig-
keiten bei denen regelmäßig eine intensive bzw. häufige 
Hautreinigung erforderlich ist).

7.3.3 Wunschvorsorge

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten nach § 11 Arbeits-
schutzgesetz bzw. § 5a Verordnung zur arbeitsmedizinischen 
Vorsorge (ArbMedVV) arbeitsmedizinische Vorsorge zu er-
möglichen, sofern ein Gesundheitsschaden im Zusammen-
hang mit der Tätigkeit nicht ausgeschlossen werden kann. 
Im Anwendungsbereich dieser TRBA kann dies z. B. bei 
Feuchtarbeit unter zwei Stunden je Tag der Fall sein.
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Anlage 1: Reinigungsmethoden und -intervalle

In dieser Tabelle sind die in dieser TRBA geforderten Reini-
gungsmethoden und -intervalle zusammengetragen. Die Zu-
sammenstellung kann als Grundlage für einen Reinigungs- 
und Hygieneplan verwendet werden. 

Arbeitsbereich Intervall Art der 
Reini-
gung

Anlieferungsbereich regelmäßig und 
bei Bedarf

staubarm

Arbeitsplätze in Kabinen 
und Steuerständen

nach jeder 
Arbeitsschicht

staubarm

Sortierkabinen einschl. 
Sortierband und 
Lamellenvorhänge

Arbeitstäglich staubarm

Sozialbereich 
(Sanitär-, Umkleide- und 
Pausenräume)

möglichst nach 
jeder Schicht, 
mindestens 
arbeitstäglich

feucht

Beispiele für staubarme Reinigungsmethoden

– Feucht Wischen,

– Verwendung von Kehrsaugmaschinen oder Staubsaugern 
der Staubklasse H.

Beispiele für staubintensive, in der Regel ungeeignete Rei-
nigungsmethoden

– Abblasen mit Druckluft,

– Fegen.

Anlage 2: Expositionsstufen für Schimmelpilze  
in Arbeitsbereichen der Abfallwirtschaft

Die Tabelle ist der Anlage 4 der TRBA 400 vom 31. Juli 2017 
[19] entnommen und basiert auf einer Auswertung der Ex-
positionsdatenbank MEGA (Messdaten zur Exposition ge-
genüber Gefahrstoffen am Arbeitsplatz) des Institutes für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) und Daten der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Die Daten basieren auf 
einer einheitlichen Messmethodik und vergleichbaren Mess- 
und Analysenverfahren. Die Angaben zu den Expositions-
stufen (ES) geben an, wie viel Prozent der Analysenwerte in 
den Expositionsstufen „Sehr hoch“ (> 106 KBE/m³), „Hoch“ 
(105–106 KBE/m³), „Erhöht“ (104–105 KBE/m³) bzw. unter-
halb der Expositionsstufe „Erhöht“ liegen. Informationen 
zum Konzept der Expositionsstufen sind der TRBA 400 zu 
entnehmen.
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SCHIMMELPILZE in Branchen und Arbeitsbereichen
Anzahl der 
Analysen

ES 
„Sehr 
hoch“

ES 
„Hoch“

ES 
„Erhöht“

< ES 
„Erhöht“

[n] [ %]

Abfallverbrennung

Kranbahnhof im Müllbunker, allgemein 12 17 83 0 0

Müllbunker, Trichterebene allgemein 17 18 82 0 0

Aufsichtspersonal, Führungskräfte 13 0 23 77 0

Müllbunker, Trichterebene, Reinigen mit Besen 14 29 64 0 7

Abfallentsorgung

Messwarte, Leitstand, Schaltwarte 10 0 0 100 0

Kompostierungsanlagen

Anlieferung, Störstoffauslese 27 0 22 78 0

Anlieferung, Förderschnecken, Förderband 9 33 67 0 0

Materialaufbereitung, allgemein 14 0 7 71 21

Materialaufbereitung, Kabinen und Steuerstände 14 0 0 79 21

SCHIMMELPILZE in Teilbetriebsarten und  
Arbeitsbereichen (> 30 Datensätze/TBA)

Anzahl der 
Analysen

ES 
„Sehr 
hoch“

ES 
„Hoch“

ES 
„Erhöht“

< ES 
„Erhöht“

[n] [ %]

Recycling

Verpackungsmaterial, Pressen, allgemein 17 0 82 18 0

Maschinelle Sortierung, allgemein 18 0 28 72 0

Reinigen des Materials, allgemein 18 17 17 67 0

Schüttgut, offen (z. B. Bunker) 21 14 14 71 0

Sackaufreißer, maschinell 21 10 67 19 5

Papierrecycling, Handsortierkabine, Sortierband Mitte 18 11 6 83 0

Fördern, mechanisch, offen (z. 
allgemein

B. Band, Rutsche), 
24 0 33 63 4

Reparatur und Wartung, allgemein 18 0 0 89 11

Aufbereitung, trocken, Sortierung, manuell 34 9 18 65 9

Qualitätskontrolle 36 0 6 69 25

Abfallentsorgung

Müllverladearbeiten 76 11 64 25 0

Sortieranlage

Aufbereitung, trocken, Klassierung, allgemein 211 8 11 60 20

Lagerarbeiten, manuell, offenes Gut 63 5 5 62 29

Pressen, Raum 54 6 13 65 17
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B: Die Ergänzungen und Änderung der TRBA 400

Die TRBA 400 „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeur-
teilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei Tä-
tigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“ vom März 2017 
(GMBl. Nr. 10 – 11, S. 158) wird an verschiedenen Stellen er-
gänzt und an wenigen Stellen geändert.

B:   Die Ergänzungen und Änderung der Technischen 
Regel 400

Das Inhaltsverzeichnis und die TRBA werden um Num-
mer 6 „Berücksichtigung psychischer Belastungen bei Tätig-
keiten mit Biostoffen“ und um Anlage 6 „Weitergehende In-
formationen zur Berücksichtigung möglicher Auswirkun-
gen psychischer Belastungen für die Gefährdungsbeurtei-
lung bei Tätigkeiten mit Biostoffen“ ergänzt. Die Numme-
rierung der nachfolgenden Kapitel wird entsprechend ange-
passt.

Nummer 1 „Anwendungsbereich und Zielsetzung“ wird 
um Absatz 4 ergänzt: „Nach BioStoffV § 4 hat der Arbeitge-
ber für die Gefährdungsbeurteilung tätigkeitsbezogene Er-
kenntnisse über Belastungs- und Expositionssituationen, 
einschließlich psychischer Belastungen, zu ermitteln. Die 
TRBA 400 gibt Hilfestellung bei der Ermittlung der psychi-
schen Belastungsfaktoren, die zu einer Erhöhung der Ge-
fährdung durch Biostoffe (Aufnahme in den Körper und/
oder über eine Beeinflussung des Immunsystems) führen 
können.“

Nummer 2 „Begriffsbestimmungen“ wird um die Num-
mern 2.11 und 2.12 ergänzt:

2.11 Psychische Belastung

Unter „Psychischer Belastung“ versteht man die Gesamtheit 
aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen 
zukommen und psychisch auf ihn einwirken2.

2.12 Psychische Beanspruchung

Psychische Belastungsfaktoren rufen Auswirkungen hervor, 
die individuell unterschiedlich sind und von den jeweiligen 
persönlichen Voraussetzungen abhängen (psychische
Beanspruchung)3. Hierbei spielen auch individuelle Bewälti-
gungsstrategien eine Rolle. Die psychische Beanspruchung 
kann bei gleich ausgeprägten Belastungsfaktoren demnach 
individuell sehr unterschiedlich sein.

Unabhängig davon haben bestimmte psychische Belas-
tungsfaktoren (z. B. Arbeitsverdichtung) in der Regel negati-
ve Auswirkungen (Beeinträchtigungen).

2 Definition „Psychische Belastung“ DIN EN ISO 10075-1

3 Definition „Psychische Beanspruchung“ DIN EN ISO 10075-1

 

In Nummer 3.1 „Verantwortung und Organisation“ wird 
im Absatz 2 die Klammer „…(siehe Nummer 7)“ gestrichen. 
Im selben Absatz werden die Ziffern 5 und 6 getauscht. 

In Nummer 5.1.1 „Tätigkeitsbezogene Informationen“ 
wird im 2. Absatz in Satz 2 das Wort „… ist...“ durch „… 
sind …“ ersetzt.

Nummer 6 wird ergänzt:

6.  Psychische Belastungen bei Tätigkeiten mit  
Biostoffen

6.1 Auswirkungen psychischer Belastungen

Psychische Belastungen können bei den Beschäftigten zu 
Beeinträchtigungen mit akuten oder langfristigen Folgen 
führen, die bei bestimmten Tätigkeiten mit Biostoffen die 
Gefahr von Infektionen oder allergischen oder toxischen 
Reaktionen erhöhen können.

(1) Akute Folgen können ein nicht sicherheitsgerechtes Ver-
halten und eine steigende Unfallgefahr sein. Ursachen dafür 
sind insbesondere

– nachlassende Aufmerksamkeit, Konzentration,

– Informationsverluste durch leichte Ablenkbarkeit von 
der Arbeit,

– verlängerte Reaktionszeiten, 

– verspätetes oder ausbleibendes Bewusstwerden eigener 
Fehlhandlungen,

– Tendenz zur reaktiven statt vorausschauenden Arbeits-
weise,

– Angst.

(2) Längerfristige Folgen können eine veränderte Immunla-
ge sein, mit der Folge, dass

– virale und bakterielle Prozesse aktiviert werden können, 

– eine verzögerte Wundheilung besteht und damit Ein-
trittspforten für Infektionserreger bestehen können,

– die Empfindlichkeit gegenüber Allergenen steigt,

– die Ausprägung von Symptomen bei Autoimmunerkran-
kungen verstärkt werden können,

– die Immunantwort unterdrückt wird,

– bei Impfungen eine geringere Antikörperbildung erfolgt 
und damit ein Impferfolg ausbleiben kann.

Aufgrund immunologischer Vorgänge können Erkran-
kungen auch noch zeitversetzt nach der Exposition, z. B. im 
Urlaub, auftreten.
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- Informationsverluste durch leichte Ablenkbarkeit von der Arbeit,
- verlängerte Reaktionszeiten,
- verspätetes oder ausbleibendes Bewusstwerden eigener Fehlhandlungen,
- Tendenz zur reaktiven statt vorausschauenden Arbeitsweise,
- Angst.

(2) Längerfristige Folgen können eine veränderte Immunlage sein, mit der Folge, dass

- virale und bakterielle Prozesse aktiviert werden können,
- eine verzögerte Wundheilung besteht und damit Eintrittspforten für Infektionserreger be-
stehen können,

- die Empfindlichkeit gegenüber Allergenen steigt,
- die Ausprägung von Symptomen bei Autoimmunerkrankungen verstärkt werden können,
- die Immunantwort unterdrückt wird,
- bei Impfungen eine geringere Antikörperbildung erfolgt und damit ein Impferfolg ausblei-
ben kann.

Aufgrund immunologischer Vorgänge können Erkrankungen auch noch zeitversetzt nach der
Exposition, z.B. im Urlaub, auftreten.

Abbildung 3: Gefährdungen durch Biostoffe unter dem Einfluss psychischer Belastungen
Akute psychische Belastungen können Beanspruchungen wie z.B. Ermüdung, herabgesetzte Wach-
samkeit und psychische Sättigung hervorrufen. Folgen können Unfälle wie Nadelstichverletzungen
oder vernachlässigter Arbeitsschutz wie Weglassen von Atemschutz sein. Die Infektionsgefährdung
und toxische Gefährdung ist erhöht.
Über längere Zeit bestehende psychische Belastungen können zu einer veränderten Immunlage füh-
ren. Eine darauf folgende Immunsuppression erhöht die Infektionsgefährdung.
Außerdem kann durch die Beeinflussung des Immunsystems die Empfindlichkeit gegenüber Allerge-
nen gesteigert sein, sowie die Ausprägung allergischer Symptome verstärkt werden.

1. Nadelstichverletzung

2. Immunsuppression

Infektionsgefährdung Allergisierende
Gefährdung

Toxische
Gefährdung

2. Beeinflussung des Immunsystems

1. Vernachlässigter Arbeitsschutz

1. Akut wirkende psychische Belastung
Ø Erhöhte Gefahr von Unfällen und Fehlhandlungen

2. Über eine längere Zeit wirkende psychische Belastung
Ø Beeinflussung des Immunsystems (Psycho-Neuro-
Immunologie) 

Tätigkeiten mit Biostoffen

Abbildung 3:     Gefährdungen durch Biostoffe unter dem Einfluss psychischer Belastungen 
Akute psychische Belastungen können Beanspruchungen wie z. B. Ermüdung, herabgesetzte Wachsamkeit und psychische 
Sättigung hervorrufen. Folgen können Unfälle wie Nadelstichverletzungen oder vernachlässigter Arbeitsschutz wie Weg-
lassen von Atemschutz sein. Die Infektionsgefährdung und toxische Gefährdung ist erhöht. 
Über längere Zeit bestehende psychische Belastungen können zu einer veränderten Immunlage führen. Eine darauf folgende 
Immunsuppression erhöht die Infektionsgefährdung.
Außerdem kann durch die Beeinflussung des Immunsystems die Empfindlichkeit gegenüber Allergenen gesteigert sein, sowie 
die Ausprägung allergischer Symptome verstärkt werden.

6.2 Ermittlung psychischer Belastungsfaktoren
Die für die Gefährdungsbeurteilung von nach BioStoffV re-
levanten psychischen Belastungsfaktoren können im Zusam-
menhang mit der Arbeitsorganisation, der Arbeitsumgebung 
einschließlich Arbeitsmittel, der Arbeitsaufgabe und den be-
ruflichen sozialen Beziehungen auftreten. 

Für die Ermittlung der psychischen Belastungsfaktoren 
sind Beobachtungsinterviews, Mitarbeiterbefragungen so-
wie moderierte Analyseworkshops möglich. Zusätzlich 
können Beinahe-Unfälle, Krankenstandsanalysen, Analysen 
der Unfallversicherungsträger sowie Erkenntnisse der Ar-
beitsmedizinischen Vorsorge hinzugezogen werden (siehe 
Anlage 6).

In Nummer 7 „Zusammenfassende Beurteilung zur Ab-
leitung von Schutzmaßnahmen“ wird im ersten Absatz der 
erste Satz ergänzt: „… einschließlich der psychischen Belas-
tungen bei Tätigkeiten mit Biostoffen …“. Als dritter 
Satz wird ergänzt: „Die Maßnahmen hinsichtlich der psy-
chischen Belastungen können die Arbeitsorganisation, die 
Arbeitsumgebung, die Arbeitsaufgabe und die sozialen In-
teraktionen betreffen.“

In Nummer 11 wird das Literaturverzeichnis ergänzt um:

[8]  Tsigos C, Chrousos GP. Hypothalamic-pituitary-ad-
renal axis, neuroendocrine factors and stress. J Psy-
chosom Res 2002; 53: 865–871

[9]  Cole SW, Sood AK. Molecular pathways: beta-ad-
renergic signaling in cancer. Clin Cancer Res 2012; 18: 
1201−1206

[10]  Dhabhar FS. Effects of stress on immune function: 
the good, the bad, and the beautiful. Immunol Res 
2014; 58: 193−210

[11]  Tracey KJ. The inflammatory reflex. Nature 2002; 
420: 853−859

[12]  Schubert, C.. Psychoneuroimmunologie und Psycho-
therapie. Schattauer Verlag, 2015, ISBN 978-3-
7945 -3046-5.

[13]  Nicolaides NC, Kyratzi E, Lamprokostopoulou A et 
al. Stress, the stress system and the role of glucocorti-
coids. Neuroimmunomodulation 2015; 22: 6−19

[14]  Van Houdenhove B, Van Den Eede F, Luyten P. Does 
hypothalamic-pituitary-adrenal axis hypo-function 
in chronic fatigue syndrome reflect a „crash“ in the 
stress system? Med Hypotheses 2009; 72: 701−705

[15]  Cohen S, Janicki-Deverts D, Doyle WJ et al. Chronic 
stress, glucocorticoid receptor resistance, inflammati-
on, and disease risk. Proc Natl Acad Sci USA 2012; 
109: 5995−5999

[16]  Morag, M.; Morag, A.; Reichenberg, A.; Lerer, B.; 
Yirmiya. R. (1999) Psychological variables as predic-
tors of rubella antibody titers and fatigue – a prospec-
tive, double blind study. In: J Psychiatr Res. 33, 
S. 389–395.

[17]  Miyazaki, T.; Ishilkawa, S.; Natata, A. et al. (2005) As-
sociation between perceived social support and Th1 
dominance. In: Biol Psychology. 70, S. 30–37.
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[18]  iga Report 31 – Risikobereiche für psychische Belas-
tungen

[19]  Praxis zkm 2013 – Psychoneuroimmunologie und In-
fektanfälligkeit

[20]  UGBforum 6/14 – Kein Körper ohne Seele

 – Informationen zur Berücksichtigung psychischer Belas-
tung: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (Hrsg.) (2014) Gefährdungsbeurteilung psychischer 
Belastung, Erfahrungen und Empfehlungen, 1. Auflage, 
Erich Schmidt Verlag, ISBN 978-3-503-15439-5.

 – Empfehlungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurtei-
lung psychischer Belastung, Stand 27.06.2014 und 2. er-
weiterte Auflage, Herausgeber Leitung des GDA-Ar-
beitsprogramms Psyche c/o Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales

 – Konzept zur Ermittlung psychischer Fehlbelastungen 
am Arbeitsplatz und zu Möglichkeiten der Prävention, 
LV 28, 10.06.2002, Herausgeber: Länderausschuss für 
Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik

 – Schedlowski, M.; Tewes, U.: Psychoneuroimmunologie, 
1996, Spektrum Akademischer Verlag 1996, ISBN 
3-86025-228-3.

 – Psychische und psychosomatische Gesundheit in der Ar-
beit, 2014, Herausgeber: Angerer, Glaser, Gündel, Hen-
ningsen, Lahmann, Letzel, Nowak

 – Psychosoziale Gesundheit im Beruf, 2007 1. Auflage, 
Herausgeber: Prof. Dr. med. habil. Andreas Weber und 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Dr. rer. soc. Dipl. Psych. Georg 
Hörmann

 – The immune system as the sixth sense, 2005, J. E. Blalock

Anlage 6 wird ergänzt:

Anlage 6:  Weitergehende Informationen zur  
Berücksichtigung möglicher Auswirkungen 
psychischer Belastungen für die Gefähr-
dungsbeurteilung bei Tätigkeiten mit  
Biostoffen

Teil 1: Zusammenhang Psyche und Immunsystem

Akuter sowie chronischer Stress hinterlassen „biochemische 
Spuren“ im Immunsystem. Stress kann dabei allgemein als 
Anpassung des menschlichen Organismus an interne und 
externe Veränderungen zur Aufrechterhaltung des biologi-
schen Gleichgewichtes definiert werden [8].

Akuter Stress

Im Falle eines akuten, Minuten bis Stunden andauernden, 
physischen oder psychischen Stressreizes kommt es zur Ak-
tivierung körpereigener Systeme, die der Mobilmachung 
dient und dem Organismus ermöglicht, sich schnellstmög-
lich auf Gefahren einzustellen (Fight-Flight-Reaktion). Dies 
äußert sich bspw. in einer gesteigerten Atem- und Herzfre-
quenz, einem erhöhten Muskeltonus und einer verringerten 
Verdauungstätigkeit. Außerdem werden vom Sympathikus 
(einem Bereich des Nervensystems) über die Botenstoffe 
Adrenalin und Noradrenalin Immunantworten aktiviert [9]. 
Im Immunsystem erfolgt eine funktionale Anpassung, und 
zwar eine kurzfristige Entzündungsreaktion, um möglichen 
mit Stress verbundenen Verletzungen schnell und effektiv zu 

begegnen. Dies stellt eine überlebenswichtige Schutzfunkti-
on des Organismus dar [8, 10].

Immunrückregulation

Um einer unentwegten und damit für den Organismus ge-
fährlichen Aktivitätssteigerung des Immunsystems entge-
genzuwirken, wird die Entzündungsaktivität wieder herun-
ter reguliert. Dies geschieht über Rückkopplungsschleifen 
im Gehirn (Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenach-
se) sowie den Nerven Vagus [11]. Dadurch wird die kurz aus 
den Fugen geratene zelluläre Immunaktivität wieder ins 
Gleichgewicht gebracht. 

Chronischer Stress

Wird der beschriebene Rückregulationsmechanismus des 
Stresssystems aufgrund wiederholter biologischer und psy-
chosozialer Stresssituationen übermäßig aktiviert, resultie-
ren erhöhte Cortisolwerte (Hypercortisolismus), eine dau-
erhafte Herabsetzung der zellulären TH1-Immunität und 
eine langfristige Erhöhung der humoralen TH2-Immunität 
[12]. 

Es ist bekannt, dass sich Hypercortisolismus und der da-
mit verbundene TH1/TH2-Shift schädigend auf das Körper-
gewebe auswirkt und mit Gesundheitsrisiken, wie erhöhter 
Infektanfälligkeit, gestörter Wundheilung, Depression, All-
ergien und der Entstehung von Krebs assoziiert ist [8, 12, 
13]. Die Immunfunktion wird also langfristig verringert. 

Durch die Überbeanspruchung der Systeme kommt es zu 
einer Art Zusammenbruch („Crash“ [14]) der Funktionen. 
Als Folge kann bei erneuter funktionaler Beanspruchung, 
z. B. im Rahmen einer psychischen Stresssituation, das not-
wendige Ausmaß an Cortisol nicht mehr zur Genüge bereit-
gestellt werden (Hypocortisolismus) bzw. sprechen die Glu-
cokortikoidrezeptoren nicht mehr ausreichend auf Cortisol 
an (Glucokortikoidresistenz [15]). Ein auf diese Weise unter-
funktionierendes System kann die mit Stress verbundenen 
Entzündungsanstiege nicht mehr effizient rückregulieren. 
Denn dauerhaft erhöhte Entzündungsparameter („silent in-
flammation“) stellen die Basis für erhöhte Infektanfälligkeit, 
beschleunigtes Altern und gesundheitliche Einschränkungen 
wie Autoimmunerkrankungen (z. B. Rheuma, Diabetes), 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Depressionen oder 
Asthma dar [8, 12, 13].

Positive psychische Einflussfaktoren auf die  
Immunabwehr

Die Persönlichkeitseigenschaften, die ein angenehmes Le-
bensgefühl verbreiten, korrelieren mit einer besseren Funk-
tionsfähigkeit des Immunsystems.

Selbstwert

In einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass nach einer 
Röteln-Infektion die Anzahl der Antikörper mit einem hö-
heren Selbstwert der Patienten korreliert [16].

Selbstwirksamkeit

Als Selbstwirksamkeit bezeichnet man den Glauben, auf-
grund eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen er-
folgreich selbst ausführen zu können. Es gibt Gemeinsam-
keiten zum Optimismus, der ganz allgemein an ein gutes 
Ende aller Dinge glaubt. Bei der Selbstwirksamkeit liegt der 
Schwerpunkt jedoch auf dem Glauben an die eigene Fähig-
keit, das gute Ende herbeiführen zu können.
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Untersuchungen liegen hier aus dem Bereich der HIV-
Forschung vor. Es wurde nachgewiesen, dass Patienten mit 
einer hohen Selbstwirksamkeit eine geringere Konzentration 
von Viren im Blut aufweisen, eine weniger häufige Ausprä-
gung der AIDS-Symptome und eine geringere Sterblich-
keitsrate aufweisen.

Soziale Bindungen

Die Bindungstheorie geht davon aus, dass Menschen ein an-
geborenes Bedürfnis haben, enge und von intensiven Gefüh-
len geprägte Beziehungen zu Mitmenschen aufzubauen. Das 
Erleben sozialer Unterstützung gibt Anerkennung, Identi-
tät, Zugehörigkeit und Sicherheit.

Durch mehrere Studien wurde nachgewiesen, dass die so-
ziale Unterstützung mit einer hohen Anzahl von natürlichen 
Killerzellen (NK-Zellen) sowie einem guten Gleichgewicht 
diverser am Immunsystem beteiligten Zellen korreliert. In 
psychisch belastenden Situationen wirken sich gute soziale 
Beziehungen stimulierend auf die Immunität aus [17].

Teil 2: Gesundheitsschädliche Bewältigungsstrategie

Über einen längeren Zeitraum anhaltende psychische Belas-
tungen können gesundheitsschädliche Bewältigungsstrategi-
en zur Folge haben. Beispiele sind erhöhter Nikotin-, Alko-
hol- und Medikamentenkonsum, fehlende Schlafhygiene 
und ungesundes Essverhalten. Wirkungen und Nebenwir-
kungen von Drogen oder Medikamenten können direkt zu 
Konzentrations- und Aufmerksamkeitsdefiziten führen. 
Auch übermäßiger Alkoholgenuss, ein Schlafdefizit oder 
schwankender Blutzucker kann Konzentrations- und Auf-
merksamkeitsdefizite zur Folge haben. Eine erhöhte Unfall-
gefährdung und Fehlerhäufigkeit mit der Folge einer Infek-
tion kann hieraus resultieren. 

Teil 3:  Gesundheitsstörungen ohne unmittelbaren 
 Biostoffbezug

Es besteht Evidenz, dass Belastungskonstellationen wie 
hohe Arbeitsintensität bei geringem Handlungsspielraum, 
Überstunden und Schichtarbeit zu Herzkreislauferkrankun-
gen bzw. Diabetes Typ 2 führen können. Rollenstress, Unsi-
cherheit und lange Arbeitszeiten können Depressionen her-
vorrufen. Muskuloskelettale Erkrankungen und Reproduk-
tionsstörungen können Folge von arbeitsbedingten psychi-
schen Belastungen sein [18].

Teil 4:  Methoden zur Ermittlung psychischer 
 Belastungsfaktoren

Für die Ermittlung der psychischen Belastungsfaktoren 
können vor allem drei methodische Ansätze genutzt werden. 
Dabei ist sicherzustellen, dass die Ermittlung fachkundig 
durchgeführt wird.

1. Beobachtung/Beobachtungsinterview

 Geschulte Personen beurteilen die psychischen Belastun-
gen anhand von Beobachtungen, in der Regel ergänzt um 
Kurzinterviews mit Beschäftigten. Die Fragen an die Be-
schäftigten beziehen sich konkret auf deren Erfahrungs-
welt.

2. Standardisierte schriftliche Mitarbeiterbefragungen

 Die Einschätzungen der Beschäftigten werden mit einem 
standardisierten Fragebogen erfasst. Die Fragebögen ent-

halten Fragen nach dem Vorhandensein, der Häufigkeit 
sowie der Intensität der wahrgenommenen psychischen 
Belastungsfaktoren.

3. Moderierte Analyseworkshops

 Die psychischen Belastungen werden in einem moderier-
ten Diskussions- und Verständigungsprozess ermittelt. 
Es wird sowohl das Erfahrungswissen der Beschäftigten 
und Führungskräfte als auch das Fachwissen von Exper-
ten genutzt.

Die Auswahl des verwendeten Verfahrens richtet sich nach 
den betrieblichen Rahmenbedingungen. Gegebenenfalls sind 
mehrere Verfahren heranzuziehen. 

Teil 5: Psychische Belastungsfaktoren 

1. Psychische Belastungen aus der Arbeitsorganisation 

Belastungsfaktoren durch die Arbeitsorganisation sind ins-
besondere

 – nicht belastungsangemessene Ausgestaltung der Arbeits-
zeit sowie Taktbindung (wechselnde und lange Arbeits-
zeit, fehlende Begrenzung besonders belastender Tätig-
keiten, die zur Ermüdung und herabgesetzter Wachsam-
keit führen können),

 – ungünstig gestaltete Schichtarbeit,

 – Nachtarbeit,

 – fehlender frühzeitig nachfolgender und ausreichender 
Freizeitausgleich,

 – ungünstige oder fehlende Pausengestaltung,

 – keine Trennung von Arbeit und Freizeit (ständige Er-
reichbarkeit),

 – Zeit-, Leistungs- und Termindruck,

 – Multitasking,

 – unzureichende Personalbemessung.

Weitere Belastungsfaktoren sind insbesondere mangelnde 
oder unzureichende 

 – Kommunikation (kein Erfahrungsaustausch mit Kolle-
gen und Vorgesetzten, z. B. zur Gestaltung von Feed-
backprozessen, zur Klärung von Verantwortlichkeiten 
oder zur termingerechten Informationsübergabe),

 – Einführung neuer Arbeitsmittel oder Arbeitsverfahren.

Beispiel: Zeitdruck als psychischer Belastungsfaktor im 
Rettungsdienst

Arbeit im Rettungsdienst beinhaltet auch bei gut organisier-
ten Arbeitsabläufen und mit ausreichend qualifiziertem Per-
sonal eine Reihe psychischer Belastungsfaktoren.

Punktionen für Blutentnahmen, das Legen von Zugängen 
und Reanimation mit potenziellen Expositionen gegenüber 
Biostoffen zählen zu den Routinetätigkeiten im Rettungs-
dienst. Unvorhersehbare und nicht steuerbare Arbeitsspit-
zen, die Erfordernis rasch zu handeln wie auch hohe emoti-
onale Belastungen sind Bestandteil des Normalbetriebs. Sie 
können z. B. zu Ermüdung oder Vernachlässigung von 
Schutzmaßnahmen führen. Unter diesen Bedingungen steigt 
die Verletzungsgefahr beim Umgang mit spitzen oder schar-
fen Instrumenten. Schutzmaßnahmen beinhalten u. a. 
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Schichtplanung mit ausreichendem Personal, ggf. Vorhalten 
von Springern für Belastungsspitzen und regelmäßige Schu-
lungen.

Beispiel: Schichtarbeit als psychischer Belastungsfaktor 
im Gesundheitsdienst

Es gibt personenbezogene Dienstleistungen, die rund um die 
Uhr angeboten werden (müssen). Hierzu gehören auch Ar-
beitsbereiche, in denen Tätigkeiten mit Biostoffen ausgeübt 
werden. Dies betrifft insbesondere den Gesundheitsdienst. 
Betroffen sind z. B. Beschäftigte im Krankenhaus, Rettungs-
sanitäter und Notärzte. Hier sind Schichtarbeit bzw. Nacht-
arbeit und Bereitschaftsdienste die Regel, aber auch überlan-
ge Arbeitszeiten sind nicht selten. In Notfällen und bei 
Rund-um-die-Uhr Kontrollen von Patienten müssen dabei 
auch immer wieder Blutabnahmen und/oder therapeutische 
Interventionen erfolgen. Gesicherte Erkenntnis ist, dass die 
Konzentrationsfähigkeit der Menschen aufgrund des circa-
dianen Rhythmus in der Nacht und unregelmäßigen Schich-
ten deutlich reduziert ist. Die Wahrscheinlichkeit von Feh-
lern nimmt zu. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass diese 
Leistungsminderung bei der Arbeitsorganisation nicht aus-
reichend berücksichtigt wird, also durchaus noch Leistungs-
verdichtungen am Ende der Schicht vor Übergabe stattfin-
den. Insbesondere im Bereich der Notfallversorgung und 
Notärzte kommt die Gefahr traumatisierender Ereignisse 
hinzu, die zu einem deutlichen Anstieg der psychischen Be-
lastungen und zur Vernachlässigung hygienischer und Si-
cherheitsstandards führt mit der Gefahr erhöhter Expositi-
on/ Infektionsgefährdung. 

Schutzmaßnahmen beinhalten u. a. eine Schichtplangestal-
tung unter Berücksichtigung arbeitswissenschaftlicher Emp-
fehlungen, die Vermeidung überlanger Arbeitszeiten, die Si-
cherstellung ausreichender Pausen.

2. Psychische Belastung durch Arbeitsinhalt/-aufgabe

Belastungsfaktoren sind insbesondere mangelnde und/oder 
unzureichende

 – Qualifikation für die Arbeitsaufgabe (fehlende bzw. 
mangelhafte Einarbeitung neuer befristeter sowie gering-
fügig Beschäftigter, Schulung, Training und Unterwei-
sung),

 – Information über die für die Arbeitsaufgabe relevanten 
Biostoffe (Übertragungswege, mögliche Erkrankungen, 
Therapie, Schutzmaßnahmen),

 – Kenntnis über Nutzen und Übungen im Gebrauch per-
sönlicher Schutzausrüstung,

 – Vorbereitung auf Gefahrenlagen,

 – Beeinflussbarkeit des Arbeitspensums (z. B. unvorherge-
sehene Arbeitsspitzen, saisonale Arbeitsspitzen),

 – Variabilität der Arbeitsinhalte,

 – Reizüberflutung.

Beispiel: Gefahrenlagen oder außergewöhnliche Betriebs-
zustände als psychischer Belastungsfaktor bei Tätigkei-
ten in einem Labor der Schutzstufe 4

In einem S4-Labor wird mit Biostoffen der Risikogruppe 4 
umgegangen. Das Betreten der Räumlichkeiten erfolgt über 
ein Schleusensystem. Zusätzlich muss fremdbelüftete Per-
sönliche Schutzausrüstung (PSA, hier Vollschutzanzug) ge-
tragen werden. Trotz eines intensiven Trainings, in dem auch 

außergewöhnliche Betriebszustände oder Gefahrensituatio-
nen geübt werden, ergeben sich Situationen, in denen der 
Mitarbeiter einer hohen psychischen Belastung ausgesetzt 
ist. So besteht für Mitarbeiter im Falle einer Havarie immer 
ein Risiko der Exposition mit dem Biostoff. Dadurch kann 
Angst entstehen, dass sich ein solcher Zwischenfall ereignet, 
oder dass nach einer potenziellen Exposition eine Infektion 
folgt. Weitere Stresssituationen können dadurch entstehen, 
dass bei außergewöhnlichen Betriebszuständen (z. B. Ausfall 
der externen Atemluftversorgung), das Gefühl beim Mitar-
beiter entsteht, das Labor womöglich nicht rechtzeitig oder 
dekontaminiert verlassen zu können. Der unausweichliche 
Zwang PSA tragen zu müssen, kann das Gefühl unter einem 
hohen Risiko zu arbeiten noch verstärken und Angst auslö-
sen. Angst und Unsicherheit erhöhen das Stressniveau, kön-
nen eine dauerhafte psychische Belastung darstellen und da-
durch das Unfallrisiko wiederum erhöhen.

Beispiel: Mangelhafte Kommunikation und Information 
bei Tätigkeiten mit verschimmelten Arbeitsgegenstän-
den, wie z. B. Archivgut

In Archiven kann es aufgrund von Wasserschäden oder un-
geeigneten räumlichen Bedingungen für Akten/Bücherlage-
rung zu einem Schimmelpilzbefall kommen. Die Kenntnisse 
über mögliche Gefährdungen der Gesundheit durch Schim-
melpilze können durch eine unsachgemäße Berichtserstat-
tung geprägt sein. Angeblich kompetente Aussagen, dass ei-
nige Arten von Schimmelpilzsporen für den Menschen töd-
lich sein können, führen bei den Betroffenen zu Angst und 
negativen Erwartungshaltungen. Diese negativen Erwar-
tungshaltungen können dazu führen, dass von den Betroffe-
nen die Symptome wahrgenommen werden, über die vorher 
berichtet wurde. Die Folgen negativer Erwartungshaltungen 
werden als Nocebo-Effekte bezeichnet.

Sachliche Information über mögliche Gesundheitsgefähr-
dungen bei Exposition mit belastetem Archivgut und damit 
verbundene Schutzmaßnahmen verhindern Nocebo-Effek-
te. Durch effektive Schutzmaßnahmen werden die Mitarbei-
ter adäquat geschützt. 

Emotionale Inanspruchnahme ist das Erleben emotional 
stark berührender Ereignisse, die emotionale Dissonanz 
(permanentes Zeigen geforderter Emotionen unabhängig 
von eigenen Empfindungen) oder Angst verursachen, z. B. 
in Folge von:

 – Gewaltandrohung durch Personen (z. B. Gewaltandro-
hung gegenüber Beschäftigten im Vollzugsdienst, Sozial-
arbeit mit Drogenabhängigen),

 – Psychischer Belastung durch bekanntes Unfallgeschehen 
und möglichen Infektionen,

 – Besiedelung mit problematischen Biostoffen (z. B. MRSA 
in der Tierhaltung, Landwirtschaft, im medizinischen 
Bereich),

 – Exposition gegenüber neuen, unbekannten oder gesund-
heitsgefährdenden Biostoffen,

 – Angeordneten Screeninguntersuchungen von Beschäftig-
ten zur Suche von Quellen oder hygienischem Fehlver-
halten in Ausbruchssituationen.
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Beispiel: Emotionale Dissonanz (permanentes Zeigen ge-
forderter Emotionen unabhängig von eigenen Empfin-
dungen)

Auf einer Kinderstation, die Kleinkinder mit infektiösen Er-
krankungen behandelt, werden Kinder von ihren Angehöri-
gen besucht. Die Beschäftigten müssen die Besucher immer 
wieder auf notwendige Hygienemaßnahmen im Umgang 
mit ihren eigenen als auch im Umgang der fremden Kinder 
hinweisen. Z.B. ist Essen und Trinken aus den gleichen Ge-
fäßen genauso problematisch wie Benutzen der gleichen Ta-
schentücher. Die Beschäftigten sind verpflichtet, die Besu-
cher bezüglich der Hygiene aufzuklären. Die Ignoranz ver-
schiedener Besucher bringt bei den Beschäftigten Enttäu-
schung, Ärger und Wut mit sich. Das permanente Zeigen 
von Freundlichkeit gegenüber den Besuchern bei gleichzeiti-
ger Wut, Ärger und Enttäuschung führt zum Phänomen der 
emotionalen Dissonanz. Diese psychische Belastung kann 
durch Schulung der Beschäftigten, konkreten Anweisungen 
und Unterweisungen sowie Führung adäquat begegnet wer-
den.

Beispiel: Verunsicherung bei Tätigkeiten mit potenzieller 
Ebola-Gefährdung in einem Klinikum

In einer großen Ambulanz arbeiten Beschäftigte nach 
Schichtplan, der aufgrund der knappen Personalsituation 
häufig kurzfristig erstellt wird. 

Einige Mitarbeiterinnen arbeiten in Teilzeit und sind nicht 
ausreichend ausgebildet und geschult. Nachdem in den letz-
ten Diensten Kranke aus Afrika mit unklaren Fiebersympto-
men vorstellig wurden, wurde die Angst vor einer Ebola-In-
fektion laut. Dies insbesondere, weil die Anweisungen in 
verschiedenen Häusern unterschiedlich sind, in einigen 
Häusern wird ein Mund-Nasen-Schutz – in anderen Häu-
sern eine geschlossene Maske (FFP 2/3) empfohlen. Die 
Presse trägt zur weiteren Verunsicherung bei, so haben eini-
ge Mitarbeiterinnen die Befürchtung, dass das Virus über die 
Luft übertragen wird. Auch die Fachpresse verbreitet unter-
schiedliche Informationen. Einige Bilder zeigen Mitarbeiter 
in Vollschutz. Es gibt Pressemitteilungen mit Zweifeln an 
der Sicherheit der Vollschutzanzüge. Die Mitarbeiterinnen 

befürchten, dass sie sich an mit dem Virus infizierten Patien-
ten anstecken und erkranken, vielleicht sogar sterben. Einige 
Mitarbeiterinnen sind nicht bereit, die Versorgung zu über-
nehmen. Diese Situation kann nur konstruktiv überwunden 
werden mit regelmäßigen Unterweisungen und Training. 
Nur wenn die Ängste thematisiert werden und sichere Rou-
tine beim An- und Ablegen der Schutzkleidung existiert, ist 
ein professionell sicherer Umgang gewährleistet. Freiwillig-
keit bei der Ausübung der Tätigkeiten ist zwingend erfor-
derlich.

3. Psychische Belastungen durch ungünstige Arbeitsumge-
bung

Belastungsfaktoren sind insbesondere 

 – Lärm,

 – belastendes Klima (z. B. Gewächshäuser, Landwirt-
schaft),

 – unzureichende Beleuchtung (z. B. Notfallrettung),

 – Gerüche mikrobiellen Ursprungs (MVOC, z. B. Abfall-
wirtschaft, Kanalisation),

 – Persönliche Schutzausrüstung (z. B. Vollschutzanzüge, 
langes Tragen von FFP 2/3 Masken),

 – Ungünstige Arbeitsräume, räumliche Enge, innenliegen-
de, geschleuste Räume.

4. Psychische Belastungen durch ungünstige berufliche so-
ziale Beziehungen

Belastungsfaktoren sind insbesondere

 – Mängel in der Führungskultur,

 – fehlende soziale Unterstützung durch Arbeitgeber, Füh-
rungskräfte und Kollegen,

 – soziale Drucksituationen,

 – Konflikte.

C: Die Änderung zur TRBA 462
Die TRBA 462 „Einstufung von Viren in Risikogruppen“ 
vom April 2012 (GMBl 2012 S. 299, Nr. 15–20; zuletzt geän-
dert im Mai 2018) wird wie folgt geändert:

Bisherige Einstufung:

Familie Genus Spezies Infraspe-
zies

Synony-
me/
englische 
Bezeich-
nung

Akro-
nym/
Subtypen

Risiko-
gruppe

Contain-
ment Tier

Zoonose Anmer-
kungen

Picornaviridae (positive ssRNA)

Entero-
virus

Poliovirus 
(Sero-
typen  
1 bis 3)q

Poliomyeli-
tis-Virus

HPV-1, 
-2, -3

2 V, 2, 3 

q: Im Rahmen der weltweiten der Polioeradikation hat die WHO einen Aktionsplan für den Umgang mit Polioviren aufge-
stellt (WHO global action plan for the laboratory containment of wild polioviruses). Zurzeit (Phase I) wird Schutzstufe 2/
polio verlangt, die eine Anzahl zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen einschließt. Nach globaler Eradikation der Wild-Poliovi-
ren (Phase II) bzw. nach Einstellung der Impfungen gegen Poliomyelitis (Phase III) werden Sicherheitsmaßnahmen höherer 
Schutzstufen vorgeschrieben werden (siehe auch ABAS-Beschluss 605).  
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Neue Einstufung:

Familie Genus Spezies Infraspe-
zies

Synony-
me/
englische 
Bezeich-
nung

Akro-
nym/
Subtypen

Risiko-
gruppe

Contain-
ment Tier

Zoonose Anmer-
kungen

Picornaviridae (positive ssRNA)

Entero-
virus

Entero-
virus C

Polio-
virus 
Serotyp 
1 und 3

Polio-
virus 
Serotyp 
2q

Polio-
myelitis-
Virus

PV-1, 
PV-3

 
 
PV-2

2

3

V, 2, 3 

V, 2, 3 

q: Tätigkeiten mit Poliovirus Typ 2 sind gemäß IfSG §50a nur in zentralen Einrichtungen mit spezieller Zulassung (Polio es-
sential facility, PEF) erlaubt. Diese erfordern mindestens Schutzstufe 3 und müssen zusätzlich die Anforderungen erfüllen, 
die nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation an die Biosicherheit in Bezug auf Polioviren gestellt werden 
(WHO Global Action Plan, GAP III).
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Wellenlängen über den Anwendungszeitraum sowie die an-
gewendete Strahlendosis, sind einzuhalten.

Die bestehenden hygienischen Anforderungen an Erzeu-
gung, Behandlung, Lagerung und das Inverkehrbringen von 
Eiern in der Schale sind einzuhalten. Die Herkunftsbetriebe 
(Legehennenbestände) müssen daher über ein angemessenes 
Ausnahmegenehmigung  
nach § 68 Abs. 1 und 2 Nr. 1 LFGB für das Behandeln  

von Schaleneiern durch direkte Einwirkung mit  
ultravioletten Strahlen und das Inverkehrbringen 

entsprechend behandelter Eier

– Bek. d. BVL v. 25.5.2018 – 111.11253.0.0024 –
Dem Geflügelhof Ertl KG, 84323 Massing, ist folgende Aus-
nahmegenehmigung erteilt worden:

Gemäß § 68 Absatz 1 und 2 Nummer 1 des Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuchs (LFGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. I S. 1426), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 
(BGBl. I S. 2147), erteile ich im Einvernehmen mit dem Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nachstehende 
Ausnahmegenehmigung:

Abweichend von § 8 Absatz 1 Nummer 1 und 2 LFGB 
lasse ich ausnahmsweise zu, dass vom Geflügelhof Ertl KG, 
84323 Massing, Schaleneier durch direkte Einwirkung mit 
ultravioletten Strahlen behandelt und in den Verkehr ge-
bracht werden.

Das verwendete Gerät und die Bestrahlungsparameter 
(Wellenlänge, Intensität der UV-C-Strahlen sowie Bestrah-
lungszeit) müssen den vom Antragsteller mit Schreiben vom 
20. Februar 2018 gemachten Angaben entsprechen. Techni-
sche Spezifikationen, wie die Gewährleistung konstanter 

Eigenkontrollsystem verfügen und regelmäßig betriebseige-
ne Hygienemaßnahmen durchführen.

Für die Ausnahmegenehmigung gelten folgende Auflagen:

 – Es dürfen nur saubere Eier mit UV-C-Strahlen behandelt 
werden.

 – Der Verfahrensablauf der Behandlung mit UV-C-Strah-
len muss dokumentiert werden. Es sind Aufzeichnungen 
über die Menge der behandelten Eier, die Herkunftsbe-
triebe, Empfänger, das Bestrahlungsdatum sowie die Be-
strahlungsparameter zu führen.

 – Die Wirksamkeit der Behandlung mit UV-C-Strahlen 
muss nachgewiesen werden.

 – Im Fall von technischen Störungen bei der UV-C-Be-
handlung sind Maßnahmen zu treffen, die eine nachteili-
ge Beeinflussung der Eier verhindern.

 – Im Zuge der Implementierung der UV-C-Behandlung ist 
der betriebliche HACCP-Plan entsprechend anzupassen.
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 – Im Rahmen der Verifizierung bzw. Validierung des ange-
passten HACCP-Plans sind ein Verfahren zu implemen-
tieren und geeignete Aufzeichnungen zu erstellen. Insbe-
sondere die Gewährleistung konstanter Wellenlängen 
über den Anwendungszeitraum im von Ihnen genannten 
Bereich sowie der angewendeten Strahlendosis als Funk-
tion aus Behandlungsdauer und Behandlungsstärke in 
Joule pro Fläche und eine Behandlung der Eier von allen 
Seiten sind nachzuweisen.

Die amtliche Beobachtung des Behandelns und des Inver-
kehrbringens erfolgt durch die Bayerische Kontrollbehörde für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, Flessastraße  2, 
95326 Kulmbach (Dienststelle in Erding, Eichenstraße  11a, 
85445 Oberding). Sie erfolgt auf Kosten des Antragstellers.

Die Ausnahmegenehmigung gilt vom 29. Mai 2018 bis 
zum 28. Mai 2021; sie kann jederzeit aus wichtigem Grund 
vor Ablauf dieser Frist widerrufen werden. 

Auf die Ausnahmegenehmigung darf weder im Rahmen 
der Werbung noch der Kennzeichnung verwiesen werden.
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